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schuß 31 

Nächste Sitzung '31 

Präsident 1Dr. Dr. Huncl.h1ammer 'eröffnet die Sit
zung um 15 Uhr. 

Präsident Dr. Rundhammer: Ich eröffne die 
160. Sitzung des Bayerischen Landtags und damit 
zug1eich die vierte Tagung der gegenwärtigen Le
gislaturperiode. Ich hoffe, daß die Mitg1i:eder des 
Hohen Haus·es sich 1gut ·erholt haben, 

(Zuruf: Noch nicht!) 

so daß der iBayerisch·e Land'bag ·mit frischen Kräf
ten und guten Nerven die Arbeit wieder 'aufneh
men foann. 

'(Ab:g. Stock: Der Föhn muß a1bgeschafft 
we:vden!) 

- Ich biUe, einen entspr·echenden Antmg ziu stel
len! 

Nach Arti:foel 5 . .A!bsatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetz.es sind entschuldigt oder beurlaubt die 
.AJbg·eordnet·en Dr. Becher, 'Dr. Bung.artz, Roßmann, 
Schuster ·und Dr. Sturm. 

Die Abgeordneten Dr. F:mnk'e und Gegenwarth 
erföitten we,gen Kr.anlkiheit 1eine 1Beu:rliaiubung bis 
auf weiteres. Es •i:st bei uns üblich, J3eur1auJbungen 
normalerweise auf 'einen Monat ausZJUSprechen. Ich 
schla.g.e vor, d1e Heurliau1bung :Zfllnächs1 für einen 
Monat zu genehmigen. - nas Hoihe Haus ist damit 
~inv·erstanden. 

D.ie Aihgeordneten von und zu F\r.ancke'IJJStein und 
K!aifer ·er.bitten Urfaub bis 15. Oktober; der .A!b
geor'ldnete Hai:sch, der sich ·einer schweren Opera
tion unterz1ehen mußte, bis 1. Oktoherr des Jahres. 
- iDas Hohe Ra1us ist damit ·einv1erstanden. 

iDie Abgeordneten Demeter und Dr. Wüllner be
finden s1ch 'auf ·einer Studien11eis·e im AUJsl1and; sie 
haben Url.au!b !bis Ende des Monats Oktober er
beten. - Das Hoihe Haus ist ·eibenf.alls damit ein
verstanden. 

· Meine Damen U!l11d Herren! Während der F·el'ien, 
aber erst VO·r ·zwei 'Dag•en, SO idJaß man darauf 
zurückkommen darf, hat der \Herr .A!bgeordnete 

Schmid Karl S'einen 70. - ich 1betone, den 70. und 
nicht den 50. - Geburtstag gefoi,ert. Ich spr·eche 
ihm hiernu die Glückwünsche des Hohen Haiuses 
1aus. Wir fr.euen uns über die Frische, in der er in 
uns·eren Reihen 1arbei:tet, und wir wünschen, daß 
ihm di:e Arbeit unve!rändert noch lange möglich ist. 

(Eei:ßall) 

Schmid (CSU): Herr Präsident, ich idiarf Ihnen 
für die Glückwünsche herzlich danken. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nach einer längeren 
schwe1ren ·Erikrn·nkung ist ·erstmals der Herr Abge
ordnete von RUJdolpih wieder in unseren Reihen 
erschd.enen. Ich heiße iihn h±er willkommen. 

i(Beifall u111d Bravorufe) 

Seit ·der letzten Plernarsitznmg ihat die Staats-
' regierung dem Landtag den Entwurf eines Ge

setzies zur Änderung des Gesetzies üiber die Grund
steuerfreifrleit und die Geibüihrenfoeiheit für den 
:so1zi1alen Wohnungsbau vo.rgelegt. Der Entwurf ist 
dem Aiu:sschuß für Iden Staatsha1USha.lt bereits zu
ge1eitet worden. - 'ES ·erhebt :sich keine Erinne-:. 
rung dagegen. 

Wir ha1ben dann noch rüber 1einen nicht .auf der 
'Dagesoridnun:g verz.eichneten Antria:g des Abgeord
neten Bezo1d und Frn:ktion zu entscheiden, der die 
Rück.gaihe ides Gesetzentwurfes über die Ausbil
dung für dias Lehramt :an den Volksschu1en - Leh
rerbildungsgesetz _,. an die Vollv·ersamm}ung des 
Landta•gs 'betrifft. Nachdem ·der Herr Abgeo11dnete 
Bezold heute nicht anwesend ist 

'(Z'UII'Uf: 1Doch, er ist id!a!) 

- ·er ist im AiugenlbHck nicht ihier -, :sch1age ich 
vor, den Pu111kt vfol.leicht morgen ib·ei Beginn der 
Sitzurug nochmals :aufzu:grei:ßen. 

Ich 11ufe nunmehr iai.if die Ziffer 1 der Tages
ordnung: 

Mündliche Anfragen gemäß § 44 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. 

Als ·er:siter Frageste11er erhält d1a:s Wort der Herr 
Ahgeordne1·e lElsen. 

Elsen {CSU): Her.r P:rä:sident, meine Damen· und 
Herren! Me1ne Anfoage richtet sich an die Bayeri
sche Staatsreig.ier.ung. 

Der Herr lßundesverkeihrsminister ihiat in Mrün
chen vor .Str:aßenhaufach1euten eine Reide gehal
ten, in der er ·eine zentrale Regelung des gesamten 
Straßenbaues im Bundesgebiet gefordert hat. 
Welche St·ellungnaihme nimmt ilie Bayerische 
Staatsregierung ZlU den Ausführungen des Herrn 
Bund es ver kehrsministern ·ein? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Friage erteile ich das Wort dem Herrn Mini
sterpräsidenten. 

Dr. Ehard, Mini:sterpräsident: iEs Hegt ·eine An
f11age Baiuer Hannsiheinz mit dem gleichen Wortlaut 
vor! 
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Präsident Dr. Hundhammer: Eine Fra:ges-telh.mg 
mit derselben Materie? 

(Zuruf des Aibg. Bauer Hannsiheiruz) 

- !Dann rufe ich d1e Frage sofort iauf und erteile 
dem Herrn Abgeordne.ten Bauer iHannsheinz das 
Wort. 

Bauer Hannsiheinz '(SPD): Meine Anfrage an die 
Sta.atsr·egierung geht .in derselben Richtung: ob die 
Staiatsregierun:g gewmt ist, besondere Aufmerk
samkeit der 'Dats:ache zu wtdmen, daß der Herr 
Bundesminister für Verkehrsangelegenheiten die 
Straßernb.auv·erwaltung der Länder für unzweck
mäßig hält, und ob :sie derartigen Angriffen in der 
Zukunft mit 1besonderem Nachdruck beigegnen will. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Minister
präsident wird die ibeiiden Frngen g1emeins1am be
antworten. 

Dr. Eha1·d, ilVI.inist•erpräsident: Herr Präsident, 
meine Damen, meine Herren! Der Herr Bundesver
kehrsminister Dr. Seebohm hat in seinen Ausfüh
r.unigen in München die Änderung des Grundge
setz.es verlangt, um eine ·eigene Hundesstraßenibau
verwaltung einzurichten. .Dte iBayerische Sta:ats
r.egierung lehnt eine deriartige Änderung des 
G1·undgesetzes mit 1aller Entschiedeniheii ab. Nach 
ihrer Auf:fiassung ist die ibayerische Straßenbau
verwaltung so gut, daß ein Anlaß zu einer Än
derung nicht :besteht. Aiuch die bis'hertge Zusam
men:aribeit ·zwischen der bayerischen Straßenibau
verwaltung unld dem Bum:I:esverkehrsministerium 
hat :sich .I'eilbqngslos vollzo,gen. Im übri:gen kann es 
daih.ingesteHt ibleihen, oib es angebracht .gewesen 
ist, gerade in München als der IHauptsfadt des 
bayerischen St1a1ates. einen solchen Vorschl1ag zu 
machen. 

(Lebhafter Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
ste.Uer ·e:qhält das Wort der Herr A1bgeordnete Pril
ler. 

Priller (SPD): Hohes Haus! Meine Anfr.age rich
tet sich 1an den Herrn Wirtschaftsminister. 

Die Kaffeesteuer wiurde gesenkt. 

'(BDavo!) 

Die Ausschankpreise in den Gaststätten folgten 
nich·t oder nur 1g·eringfügig. In den Bahnhofsgast
stätten zum Beispiel 1kostet die 'Da:ss•e immer noch 
70 Pfennige. 

:(Hört, hört!) 

Auch die Kleinverkaufspreise in den Ladengeschäf
ten sind zu hoch. Was •gedenkt der Herr Wirt
schaftsminiS'ter dage.gen zu tun? 

Präsident Dr. Hundhammer: iDre Friage wird. 
durch den !Herrn Staatssekretär im Wirtschafts-
minist·erium beantwortet. 

Dr. Guthsmuths, Staiatssekretär: Herr Präsident, 
meine Damen, meine Herren! Durch das Kaffee
und Teesteuergesetz vom 30. Juli 1953 ist mit Wir-

kung vom 24. Aiugust 1953 eine erihe:bliche Senkung 
der Kaffee- und T·eesteiuer eingetreten. Dieser Sen
kung müssen selbstverständlich d'ioe Verkaufä- und 
Ausschankpreise für KaHee und T·ee Rechnuncr 

b 

tragen. Soweit diese Pr.eise nicht entsiprechend er-
mäßigt werden, dürfte in der Regel ein Verstoß 
gegen § 19 des Wirtschaftsstrafgesetzes vorliegen. 
Die Preisbehörden in ganz Bayern haiben deshalb 
bereits in letzter Zeit in den einschlagigen Betrie
ben Erhebungen angestellt. Die Kaffee- und Tee
prei.se werden von ihnen laufend· überprüf.t. Bei 
Fol'del'ung una·ngemessener Entgelte wel'den gegen 
die Betriebsinhaber Ermittliungsverfia.hren nach· den 
Bestimmungen des Wirtsch1aftsstrafgesetzes und 
de.s Ges•etzes über O:rtdnungswidrigkeiten einge
le"Vtet. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Priller wünscht eine Zu:satzf:rtag·e zu stellen. 
Ich erteile ihm nochmals das Wort. 

Priller (SPD): Di1e Frage geht auch ian den Herrn 
Wirtschaftsminister: Ist . es dem Herrn Wirtschiafts
minister bekannt, daß bei Kiaffoeverkaufsgeschäf-· 
ten im Kleinhandel, wenn man 100 Griamm ~auft 
d 

' ' ' • 
' •a:s Papier mitgewogen wil'd, oder ist das üblich? 
,Ist 1das ·bekannt oder muß man netto 100 Griamm 
bekommen? · 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile nochmals 
dias Wort dem. Vertr·eter der Staatsr.egierung. 

Dr. Guthsmuths, Staatssekr·etär: Ich ihalte es für 
eine ibekoannte Erschei•nung, daß ·ware in Verpak
kung fbrutto für netto verikiauft wird. Das ist der 
allgemeine Handel:sbmuch. Olb err' heim Kaffee 
iHerr Abgeordneter, einer ibesonderen Prüfung un~ 
terzogen weTden muß, darrüber bin ich im Augen
blick üheirfragt. 

P~äsident Dr. Hundhammer: Nächster Fragestel
ler ist der A!bgeordnete Dr. ;LippeTt. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Dr. Lippert {BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfr.ag1e richtet sich an den 
Herrn StaJatsminister der Finanzen. 

Der Bayerische Landtag hat sich erst vor kn.urzem 
mit den Absatzschwierigkeiten .der oberbayerischen 
Pechkohle beschäftigt und zum Zwecke staiatlicher 
Unterstützung einstimmig zwei Beschlüss1e gefaßt. 
Zur gleichen Zeit aber stellt die Generaldirektion 
der Bayerischen Berg-, Hütten- und Salzwerke AG„ 
abgekürzt BHS, in einem Bri:ef an einen Kunden 
fest: „Wir haiben das unbestreitbar•e Recht, zu be
stimmen, welche Aufträg1e wirr' durchführen. Es 
bes·teht keinerlei Kontrahierungszw1ang. Wir be
daueTn, :aus Gründen, die in unserer eigenen Dis
position liegen, den Amftriag ü:ber 20 Tonnen P.ei
ßenlbergell'.' Nuß III nicht !hereinnehmen zu können." 
Solche Sätze machen sich ibei der 1giegerbenen Ab
satzkrise schlecht. 

Ich foage den Herr!t:L Staatsminister der Finian
zen, oib es in seineT A:bsicht Hegt, diese irrige Auf
fassung ibei der BHS ZiU beseit1g·en, das heißt uie 
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(Dr. Lippert [BP]) 

besteihen!de Aibsrafaregelu:t11g, die praktisch einem 
Kiaufawang ·einer bestimmten Sorte gleichkommt, 
durch ei:t11e hesseTe zu ersetzen. 

Präsident Dr. Hundhammer: 'ZIU.r [ßeiantwoTtung 
der ,F11ag1e erteile iich rdias Wort dem Herrn Staats- · 
minister der Fi111anzen. 

Zietsch, StaatsmirusteT: Ho!hes Harus! Seit dem 
Jrahre 1'940 ihat sich ohne förmliche Abspmche die 
Übung, ihermusg•e!bilrdet, daß die OheTibayerische Aik
tienig.esellischaft für iK:ohlenhe1rgbrau die Kiunden 
1mgefähr östlich rd:er iLl.n:te Garmisch-München be
liefer,t, wähTend die BHS die Kiu1!1iden westlich 
dieser Linie !beliefert . .Zweck dies,er Üibung ist, den 
für die Kunden, die die Frachtkosten zu trng·en 
halben, kürzesten Frachtweg von der Grrube ab z,u 
wählen. Im lE:inklang mit dieser Übung ihiat die 
B<HS eiD'em Kund:en, deT durch Seiidel Koihle vori 
Peißenberg nach Haar - also östlich der Linie -
bestellt hatte, mitgeteUt, daß sie dorthin nicht 
li:efore. Seidel ihat diese Übung !bereits 1als unzu
fässi:g'e K!arte11a:bsprache bei den 1amertkanischen 
Dieruststellen 1angezeigt, ·abe[' trotz eingehender 
Prü:f3ung ·ohne \Erfolg. 

Die Ülbu:ng, den kürzesten Frachtweg z,u wählen, 
lteg<t im Interesse der Kunden. Es ist im KohJ.en
ihandel nicht ;ü!blich, Koihlen ia:us einer !bestimmten 
Z•eche z,u rbezieihen. Auch Ruhrkoihlen werden als 
Ruhrko1h'len .bestellt, rund nicht raus einer bestimm
ten Zieche. Würde dre Übung nicht eingehalten, so 
könnte dUJrch die höihere F-racht 'ein höherer Preis 
entstehen. Dadurch würrde möglicherweise die Ab
satzkrise im olberbayerischen Koihlen1bergbau nur 
noch v·erschärft weTden. Im g.anzen gesehen ist es 
für di:e o:berrobiayerische P•echkohle gleichgültig, we1~ 
ehe der olberibayerischen Gruben ~die Lieferu:t11g üiber
nimmt. Das ist die sachliche ErrkläTUng für den 
Hinter.gvund des· .Schreilberus der U3HS. Ich gehe 
allerdings :nu: rl\ll!a!ll ihätte eine .Formuliem:t11g wäh
len ikönnen, rdi:e die Aufklämng .gleich g·ebracht 
hätte. Insofern bin ich für rdiese· Anfrage diank:bar. 

Im ürbrigen dairf ich die Gelegenheit ibenutzen, 
um zu sagen, daß die Bemühungen des Hohen 
Hauses iu:nd der Staatsministerien um Fö11derung 
des Koihlenia1bs1atzes da:zJu ig.e:ßührt ihaiben, daß im 
Sommer seib:r viel Hiaus:Prandkohle ·arbgesetzt weT
den konnte unJd 'die Ha.1den keine Hauslbr.a:ndkohle 
mehr enthalten.· 

·Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Junker. 

Junker (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister des Innern. 

. Ist der Herr Staatsminister in der Lage und be
reit, nähere Auskünfte über die Verhaftung von 
120 Personen zu geben, die in München eine Wahl
versammlung besuchen wollten? 

(Lachen bei der SPD) 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister des 
Innern. · 

Dr. Hoegner, Staatsminister: In den Nachmit
tagsstunden des 18. August 1953 wurde vom Poli
zeipräsidium München am Nordfriedhof in Mün
chen eine Gruppe von etwa 120 Sowjetzonenflücht
lingen festgenommen, als sie in einem gemieteten 
Straßenbahnzug vom Lager Freimann geschlossen 
zu einer SPD-Versammlung ins Deutsche Museum 

·fahren wollte. Diese Festnahmen erfolgten in 
alleiniger Verantwortung der Stadt München. Das 
Bayerische Staatsministerium des Innern hat hie
von erst durch Meldungen des .Rundfunks am 
Abend des 18. August und aus Mitteilungen in der 
Münchener Tagespresse vom 19. August 1953 
Kenntnis erhalten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Stellung einer 
Zusatzfrage erteile ich- das Wort nochmals dem 
Herrn Abgeordneten Junker. 

Junket· (CSU): Da es sich hier offensichtlich um 
eine in der Demokratie immerhin ungewöhnliche 
polizeiliche Maßnahme gehandelt hat, frage ich den 
Herrn Staatsminister des Innern, ob er durch sein 
Ministerium als Polizeiministerium in dieser An
gelegenheit weitere Untersuchungen hat einleiten 
lassen. 

Präsdent Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Zusatzfrage erteile ich das Wort dem Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Dr. lloegner, Staatsminister: Die Maßnahmen der 
Stadt München sind gestützt auf den Artikel 102 
des Ausführungsgesetzes zur Strafprozeßordnung, 
ein Gesetz, das die Polizeibehörden anweist, straf
baren Handlungen zuvorzukommen und sie in 
ihrem Laufe zu unterdrücken. Die Tatsache, daß 
ein Schlagring bei einem der Beteiligten gefunden 
wurde, zeigt immerhin, daß dieser Versammlungs
besuch vielleicht nicht ganz harmlos gewesen wäre. 

(Na, na! bei der CSU) 

Sollte ein Ermessensmißbrauch seitens der Polizei 
München vorliegen, so ist es den Beteiligten un
benommen, die Verwaltungsgerichte anzurufen, die 
darüber zu entscheiden haben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Kiene. 

Kiene (SPD): Hohes Haus! Meine Anfrage richtet 
sich an den Herrn Kultusminister. Für die Tech
nische Hochschule wurde eine Dozentenstelle für 
Naturschutz, insbesondere für Grundlagenfor
schung, eingerichtet. Ist es dem Herrn Kultusmini
ster möglich oder ist beabsichtigt, diese Stelle noch 
in diesem Etatjahr mit den unbedingt notwendigen 
Geldmitteln auszustatten? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister für Unterricht und KultUs. 
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D1·. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus! Eine 
Dozentenstelle für Naturschutz ist bei der Tech
nischen Hochschule München nicht eingerichtet. Im 
Haushalt 1953 wurde lediglich eine neue ordent
liche Professur fü1'. Grundbau und Bodenmechanik 
errichtet. Diese hat jedoch mit Naturschutz nichts 
zu tun. Die Berufungskommission für die Beset
zung der neuen Professur ist bereits gebildet. Die 
Ber1ufunigs1Vorschifäge wmden dem Ministerium je
doch bis jetzt noch nicht vorgelegt. Die Ausstat
tung der Professur mit den erforderlichen Geld
mitteln wird im Rahmen des Berufungsverfahrens 
dann vorgenommen werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller erhält das Wort der Herr Abgeo.rdnete 
Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU): Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister der Justiz. Aus den Krei
sen des Handwerks wird immer wieder darüber 
geklagt, daß im Bereich der Justizverwaltung 
handwerkliche Arbeiten, zum Beispiel Malerarbei
ten, in einem das Handwerk schädigendem Aus
maß von Strafgefangenen ausgeführt werden. Ich 
frage den Herrn Justizminister, ob im Benehmen 
mit der Vertretung des Handwerks eine beide Teile 
befriedigende Regelung getroffen werden kann, 
unter Umständen unter Änderung der zur Zeit 
geltenden Justiz-Ministerialentschließung vom 13. 
November 1950. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile iah das Wort dem Herrn Staats
sekretär im Staatsministerium der Justiz. 

Dr. Koch, Staatssekretär: Herr Präsident, meine 
Herren! Das bayerische Justizministerium hat im 
Benehmen mit der Obersten Baubehörde am 13. 
November 1950 eine Entschließung erlassen, wo
nach Gefangenenarbeitskräfte für Arbeiten der 
Justizverwaltung in Ausnahmefällen beansprucht 
werden können. Von dieser Möglichkeit ist bis jetzt 
in wenigen Fällen Gebrauch gemacht worden, und 
zwar nur im Interesse der Einsparung von Haus
haltsmitteln. Die vorerwähnte Regelung vom 30. 
November 1950 ist zustande gekommen nach einer 
Intervention des Bayerischen Handwerkstages vom 
27. Juni 1950 und berücksichtigt sonach auch die 
Interessen des Bauhandwerks. An eine Änderung 
der sehr maßvollen Regelung vom 13 .. November 
1950 wird zur Zeit nicht gedacht. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Frage
steller !der Herr Aibgeordnete Weislhäurp1. 

Weishäupl (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich .an die Adres.se des 
Herrn Staatsministers für Arbeit und so.ziale Für
sorge. Sie lautet: 

Viele. Kriegsbeschädigte und Kriegshinterblie
bene, die gegen Bescheide oder Urteile der Ver
sorgungsinstanzen Rechtsmittel eingelegt haben, 
beschweren sich bei Abgeordneten - so auch bei 
mir - darüber, daß die Durchfi.i.hrung der ver-

sorgungsgerichtlichen Verfahren zu lange dauert. 
Tatsächlich ist festzustellen, daß die Durchführung 
eines Kb-Berufungsverfahrens in der Regel einen 
Zeitraum von einem Jahr und die Durchführung 
eines Rekursverfahrens sogar zwei Jahre und noch 
mehr beansprucht. Der Grund für die langsame 
Abwicklung der Kb-Verfahren ist wohl der, daß bei 
den Berufungskammern zur Zeit 105 699 Berufun
gen und bei den Rekurssenaten 16 285 Rekurse nach 
dem Stand vom 31. Juli anhängig sind. 

Ich bitte den Herrn Staatsminister für Arbeit 
und soziale Fürsorge, Auskunft darüber zu geben, 
was getan wurde oder getan wird, um eine Be
schleunigung der versorgungsgerichtlichen Streitig
keiten zu erreichen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister für Arbeit und soziale Fürsorge. 

Dr. Oechsle, Staatsminister: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Am 31. August 1953 lagen bei den 
bayerischen Versorgungsämtern 964 650 mit Be
scheiden abgeschlossene Versorgungsfälle vor als 
die Frucht einer Arbeit von zwei Jahren. Das hat 
zur Folge gehabt, daß selbstverständlich die Zahl 
der Berufungen und der Rekurse bei den Ober
versicherungsämtern. und beim Landesversorgungs
amt lawinena1·tig angeschwollen ist und in der Tat 
die von dem Herrn Abgeordneten Weishäupl ge
nannten Ziffern erreicht hat. 

Die Kb-Kammern bei den Oberversicherungs
ämtern erledigen durchschnittlich im Monat zirka 
6000 Berufungen und die Kb-Senate beim Landes
versicherungsamt monatlich etwa 400 Rekurse. Ich 
darf Sie daran erinnern, daß durch das Entgegen
kommen des Hohen Hauses die Zahl der Kb-Kam
mern von 25 auf 100 und die Zahl der Rekurs
senate von 1 auf 3 erhöht worden ist. Das alles 
aber hat nicht ausgereicht, um den großen Ansturm 
von Berufungen und Rekursen zu erledigen. Es 
kommen laufend monatlich noch immer 8000 Be
rufungen und 900 Rekurse hinzu. Nach den Er
fahrungen des letzten halben Jahres sind beim 
Rechtsmittelverfahren bei den Oberversicherungs
ämtern - also bei den Berufungen -, ungefähr 
10 Monate notwendig gewesen, um die Fälle zu 
erledigen und beim Landesversicherungsamt 15 l\JT

nate, um die Rekursfälle abzuwickeln. Dies< -+.
stellungen schließen natürlich nicht ~- ._ ... ,, oei 
der Kompliziertheit dP,,. T" _.iidterie und zahl
re1cner notwendiger Ermittlungen und Unter
suchungen auch im einen oder anderen Fall längere 
Zeiten verstrichen sind. Die Kb-Senate und Kb
Kammern reichen - ich sagte es bereits - für eine 
raschere Erledigung im ReChtsmittelverfahren nicht 
aus. Deswegen hat das bayerische Staatsministe
rium für Arbeit und soziale Fürsorge sowohl in 
einem Nachtragshaushalt als auch im Haushalt 1954 
für den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Sozial
gel'ichtsgesetzes am 1. Januar 1954 eine Erhöhung 
der Zahl der Senate und eine Erhöhung der Zahl 
der Kb-Kammern vorgesehen. 

Im wesentlichen wird es also von diesem Hause 
und seinen Beschlüssen abhängen, ob dann mit 

2 
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einer größeren Zahl von Senaten und Kammern 
auch eine erhöhte Anzahl von Berufungen und 
Rekµrsen erledigt werden kann. 

Die Zunahme der Berufungen und Rekurse ist 
zurückzuführen auf die wiederholten Änderungen 
der Kriegsopfergesetzgebung und vor allem auf 
den außergewöhnlich hohen Umfang der Einlegung 
von Rechtsmitteln trotz Aussichtslosigkeit. Durch 
das nun am 1. Januar 1954 in Kraft tretende So„ 
zialgerichtsgesetz wird auch für die Kriegsopfer
versorgung ein Vorverfahren eingeführt, das· bei 
den Versorgungsämtern und dem Landesversor
gungsamt stattfindet. Es ist zu hoffen, daß die Be
teiligten in diesem Vorverfahren. hinreichend über 
die gesetzlichen Möglichkeiten aufgeklärt werden 
und dadurch eine größere Anzahl von Gerichtsver
fahren ____: man schätzt etwa bis zu 40 Prozent -
vermieden werden kann. Außerdem habe ich Ver
sorge dafür getroffen, daß in Zukunft auch seitens 
des Fiskus nur noch in den allerdringendsten Fäl
len Rekurs eingelegt wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Förster. 

Förster (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfmg.e richtet s'ich 1an die Baye
rische Staatsregierung: 

Das Bundesinnenministerium hat sich einen 
„Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bil
dungswesen" angegliedert, der übrigens heute zum 
erstenmal tagt. Aus Bayern sind hierzu berufen 
worden: 1. Herr Prälat Zinkel, München,· an seiner 
Stelle jetzt Herr Professor Dr. Schmaus von der 
Universität München, 2. Herr Oberschulrat Ederer, 
München, 3. Frau Pfarrer Nold, Würzburg. 

Ich habe nun folgende Fragen zu stellen: 

1. Wurden durch die Bundesregierung von der 
BayerJschen Staatsregierung entsprechende Vor
schläge eingeholt? 

2. Wenn ja, von wem wurden sie gemacht? 

3. W:i:e steiht id:i·e Bayer.ische Staatsreigierung 
grundsätzlich zur Errichtung eines solchen Bundes
erziehungs- und Bildungsbeirats? 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich nehme an, daß 
die Frage vom Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus beantwortet wird; ich erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus! Der 
Herr Abgeordnete hat seine Frage eingeleitet mit 
dem Satz, daß sich das Bundesinnenministerium 

·einen „<Deutschen Ausschuß für Erziehungs- und 
Bildungsiwesen" ang<eg1Jieidert ihaibe. Der Inhalt die
ses Satzes entspricht nicht den Tatsachen. Es ist 
richtig, daß der ursprüngliche Antrag der FDP
Fraktion im Bundestag gelautet hat: „Es wird die 

•Schaffung eines Bundesbeirats für das Erziehungs
und Bildungswesen beim Bundesinnenministerium 
beantragt." Die Kultusminister der Länder haben 
gegen diesen Antrag so nachdrücklich protestiert, 

daß die Bundesregierung selbst darauf verzichtet 
hat, den Beirat beim Bundesinnenministerium zu 
errichten. Kultusministerkonferenz und Bundes
innenministerium kamen schließlich überein, ein 
unabhängiges Gremium von Fachleuten als „Deut
schen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungs
wesen" zu errichten. bieser soll lediglich he1·atende 
Funktion haben und jeder Instanz, die mit schul
politischen Fragen befaßt ist, zur sachkundigen Be
ratung zur Verfügung stehen. Die Zusammen
setzung des Ausschusses erfolgte in gemeinsamen 
mündlichen Besprechungen zwischen dem Vertreter 
des Bundesinnenministeriums und dem Präsiden
ten der ständigen Konferenz der westdeutschen 
Ku~tusminister. Das ist derzeitig 'der Kultusmini
ster Voigt aus Niedersachsen. 

·Die B1Undesre1gierunig ihat von rder Biayeri.schen 
Staatsregierung keinerlei Vorschläge eingeholt. 
Unter den 20 Mitgliedern des Ausschusses sollen 
nämlich alle Kreise und Kräfte, die an· der Er
ziehung und Bildung mitwirken, vertreten sein. 
Eine solche Auswahl kann naturgemäß. nicht elf
mal ·auf Landesebene, sondern nur einmal auf der 
Ebene der gesamten Bundesrepublik erfolgen. 

(Zuruf des Abg. Donsberger) 

Vertreter von Berufs- und Interessenverbänden 
wurden bei der Zusammensetzung grundsätzlich 
nicht mit einbezogen, ebenso wie auch keine Ver
treter der Länderverwaltungen oder einer Bundes
dienststelle aufgenommen wurden. 

Die grundsätzliche Stellungnahme der Bayeri
schen Staatsregierung zur Errichtung eines Bun
deserziehungsbeirats wurde in Beantwortung einer 
Interpellation in der 80. Sitzung des Bayerischen 
Landtags •am Mittwoch, dem 2. April 1952, aus
drücklich und ausführlich dargelegt. Sie hat sich 
nicht geändert, so daß ich den Herrn Abgeordneten 
auf den Stenographischen Bericht dieser Sitzung 
über die Interpellation, die Begründung und die 
sich. anschließende Diskussion verweisen darf, da 
eine Wiederholung wohl den Rahmen der Beant
wortung einer Kurzen Anfrage erheblich über
schreiten dürfte. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Freundl. 

Freundl (CSU): Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister der Finanzen. 

Ist der Herr Finanzminister bereit, für die 
Durchführung der laut Bundestagsbeschluß vom 
2. 7. 1953 vorgesehenen Maßnahmen zugunsten der 
östlichen Grenzgebiete der Bundesrepublik die er
forderlichen Mittel bereitzustellen, und zwar ins
besondere a) zum Zweck einer durchgreifenden 
Frachtenhilfe und b) für steuerliche Vergünstigun
gen an Betriebe in den ostbayerischen Grenzgebie
ten? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn 
Staatsminister der Finanzen. 
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Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Diese An
frage hätte an den Herrn Wirtschaftsminister ge
richtet werden müssen; denn im bayerischen 
Staatshaushalt, Einzelplan 07, Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr, sind seit dem Jahre 
1951 Mittel für die Frachthilfe für Ostbayern in 
Höhe von jährlich 2,688 Millionen DM veranschlagt, 
an deren Aufbringung der Bund zu drei Vierteln 
und das Land Bayern zu einem Viertel beteiligt 
sind. Dieses Programm wird auch im Rechnungs-
jahr 1954 weitergeführt. · 

Auf Grund des Bundestagsbeschlusses vom 
2. Juli 1953 über Maßnahmen zum Schutze des 
Grenzlandes hat. die Bundesregierung für eine er
weiterte Frachthilfe die Bereitstellung eines Be
trages von 5 Millionen DM für das gesamte Bun
desgebiet mit der Maßnahme beschlossen, daß die 
beteiligten Länder sich mit Zuschüssen in der glei
chen Höhe, also mit 50 Prozent, beteiligen müssen. 
Welchen Anteil Bayern hieran erhalten wird, steht 
noch nicht fest. Das Finanzministerium ist selbst
verständlich bereit, alles zu tun, da.mit die zusätz
lichen Maßnahmen zur Förderung des Grenzlandes 
bald verwirklicht werden können. Ich muß dabei 
aber der Erwartung Ausdruck geben, daß es in 
den Verhandlungen des Wirtschafts- und Verkehrs
mihisteriums mit den Bundesstellen gelingen möge, 
den bisherigen Beteiligungssatz des Landes an der 
Frachthilfe von nur 25 Prozent auch hier zur An
wendung zu bringen, zumal es sich um. Schäden 
handelt, die als Kriegsfolgeschäden anzusprechen 
sind, die zu beheben in erster Linie Sache des 
Bundes ist. 

Hinsichtlich der zweiten Frage kann ich mittei
len, daß das Finanzministerium mit Entschließung 
vom 21. August 1953 die Finanzämter angewiesen 
hat, auf steuerlichem Gebiet in allen Ermessens
fragen die besonderen Verhältnisse und Belange 
der Grenzgebiete zu berücksichtigen. Anweisungen 
zu weiteren steuerlichen Maßnahmen können erst 
ergehen, sobald die zur Zeit beim Bundesfinanz
ministerium laufenden Verhandlungen über ein 
einheitliches Vorgehen der an die ·Sowjetzone an
grenzenden Länder zum Abschluß gekommen sind. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Fragesteller 
folgt der Herr Abgeordnete Falk. 

Falk (FDP):, Herr Präsident, meine Damen und 
Herr.en! Meine An~rage richtet sich an den Herrn 
Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. 

Anläßlich der Etatberatungen hat der Herr Land
wirtschaftsminister .Dr. Schlögl sowohl vor dem 
Landtag als auch vor dem Senat geäußert, daß ·in 
diesem Jahre 2 Millionen DM für die Kartoffel
käferbekämpfung vom Finanzministerium gestri
chen worden seien, weil man dort der Annahme 
war, der Kartoffelkäfer würde in diesem Jahre be
deutend geringer auftreten. Nachdem dies jedoch 
nach Meldungen aus ganz Bayern nirgends der Fall 
war und nachdem eine internationale Verpflichtung 
zur Bekämpfung dieses Großschädlings besteht, 
frage ich den Herrn Landwirtschaftsminister 
welche Maßnahmen er inzwischen ergriffen hat'. 

um die angeblich beim Finanzminister zur Verfü
gung stehenden Mittel für die Bekämpfung des 
Kartoffelkäfers freizubekommen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten. 

Dr. Schlögl, Staatsminister: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, Hohes Haus! Nach der Ver
ordnung zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers vom 
7. Juni 1946 sind die Nutzungsberechtigten ver
pflichtet, alle mit Kartoffeln bestellten Grund
stücke während der Wachstumszeit mit amtlich 
zugelassenen Bekämpfungsmitteln auf ihre Kosten 
gründlich und sachgemäß Z'll behandeln. Mit Rück
sicht auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Kartoffelkäferbekämpfung hat das Land Bayern 
in der Nachkriegszeit die Kosten für die Geräte 
und die benötigten Bekämpfungsmittel voll über
nommen. Nachdem sich die Kartoffelkäferbekämp
fung gut eingespielt hatte und da infolge der 
Finanzlage des Staates eine Verringerung der Ko
sten angestrebt werden mußte, wurde gemäß Be
kanntmachung des bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft uri'd i:c.Jrsten vom 
28. Februar 1951 festgelegt, daß nur r. .1r Beihilfen' 
zur Anschaffung von Spritz- und. F rtoffelkäfer
bekämpfungsgeräten gewährt wercl. „ Die in den 
letzten Jahren gemachten Erfahrur en haben ge
zeigt, daß die Gewährung von ~eihilfen aus
reichend ist, um die wirkurrgsvr· = Bekämpfung 
des Kartoffelkäfers zu sichern. D hierfür bereit
stehenden Beträge wurden in di .em Jahre nicht 
voll ausgenützt, wohl als Folge =r Tatsache daß 
die meisten Gemeinden mit Sp ;z- und Bekämp
fungsgeräten ausreichend verso: t sind. Die Mittel 
sfehen im Haushaltsjahr 1953. 4 noch weiterhin 
ZJur Verfügung. Soweit Anträge von Gemeinden 
auf Zuschußgewährung für -die Beschaffung von 
Spritz- und Bekämpfungsgeräten eingereicht wer:. 
den, wird denselben entsprochen. Der Kartoffel
käferbefall war im Jahre 1953 in Bayern geringer 
als 1952. Die Bekämpfung wurde so intensiv durch
geführt, daß nennenswerte Schäden nicht zu ver
zeichnen waren. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nächste Fragestel
lerin ist die Frau Abgeordnete Dr. Brücher. - Sie 
ist nicht im Saal. 

Es folgt die Frau Abgeordnete Hillebrand. 

Hillebrand (fraktionslos): Meine Anfrage richtet 
sich an den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Ehard. 

Die Presse meldete in den vergangenen Wochen, 
daß Atomartillerie und Atomgranaten nach Europa 
verschifft und in der Bundesrepublik stationiert 
würden und daß die Atomenergieschule der Atlan
tikpaktstreitkräfte in Oberbayern mit den Plänen 
von General Eisenhower zusammenhänge, so viel 
Atomartillerie wie möglich im Bun_desgebiet zu 
stationieren. Diese Meldungen haben in unserer 
Bevölkerung Beunruhigung ausgelöst. 

(Zurufe und Heiterkeit) 
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Ist der Herr Ministerpräsident bereit, geeignete 
Schritte bei der Bundesregierung und der ameri
kanischen Besatzungsmacht zu unternehmen, um 
d'ie Aufstellung von Atomartillerie in Bayern zu 
verhindern? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage beant
wortet der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident, 
meine Damen, meine Herren! Ich bin leider mit der 
Bekämpfung der Atomenergie und auch mit der 
Überwachung der Atomenergie nicht befaßt. Ich 
glaube auch, es ist nicht Sache des bayerischen 
Ministerpräsidenten, sich da hineinzumischen. 

(Abg. Kraus: Sehr gut! - Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort. 
nunmehr der Frau Abgeordneten Dr. Brücher. 

Dr. Brücher (FDP): Meine An;frage richtet sich an 
den Herrn Innenminister. Sie betrifft die Kenn
zeichnung der Behfüdenfahrzeuge. 

{Ah! •bei der CSU) 

Am 15. Mai 1952 beschloß der Bayerische Land
tag, die im öffentlichen Dienst laufenden Kraft
fahrzeuge mit besonderen Kennzeichen zu ver
sehen. Ein Jahr später war dieser Beschluß, angeb
lich wegen Materialknappheit, noch nicht voll
zogen. Die Auskunft des Münzamts von der Ma
terialknappheit erwies sich als falsch und der Herr 
Innenminister hatte die sofortige Kennzeichnung 
zugesagt. Sie ist bis heute noch nicht erfolgt. 

Wir fragen deshalb an, welche neuen Hindernisse 
jetzt der Durchführung des Landtagsbeschlusses 
im Wege stehen und wann endlich mit der Kenn
zeichnung zu rechnen ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 
15. Mai 1952 und auf Grund des Beschlusses der 
Bayerischen Staatsregierung vom 25. November 
19'52 ,eriging :die Bekanntmachung der (Bayerischen 
Staatsregierung über die besondere Kennzeichnung 
der Dienstfahrzeuge des bayerischen Staates vom 
2. Dezember 1952 - MABL 1953 Nr. 1 S. 2 und 
Staatsanzeiger 1952 Nr. 50. Auf Grund dieser Be
kanntmachung mußte von den rund 250 Behörden 
und Dienststellen des bayerischen Staates, die mit 
Kraftfahrzeugen ausgestattet sind, der Bedarf an 
großen und kleinen Plaketten erhoben werden. 
Nach Feststellung des Bedarfs wurden vom,, Haupt
münzamt und von weiteren vier einschlägigen Fir
men endgültige Kostenanschläge eingeholt, die im 
Laufe der Monate April und Mai 1953 eingingen. 
Das Hauptmünzamt bat um Fristverlängerung für 
die Einreichung des endgültigen Angebots wegen 
Erkrankung des Sachbearbeiters. 

(Heiterkeit - Abg. Dr. Korff: Deus ex 
machina!) 

Die Bestellung der Plaketten erfolgte am 18. Juli 
1953 durch das Staatsministerium des Innern auf 
Grund des endgültigen Angebots des Hauptmünz
amts vom 13. Juli 1953. In diesem Angebot vom 
13. Juli 1953 war vermerkt, daß das Hauptmünz
amt nicht in der Lage sei, das von ihm in einer 
früheren mündlichen Besprechung vorgeschlagene 
nickelplattierte Eisenblech zu beschaffen. 

(Heiterkeit) 

Die Behauptung, daß eine Auskunft des Staats
ministeriums des Innern falsch gewesen sei, ist be
reits bei der Behandlung des Haushalts des Staats
ministerium des Innern im Landtagsausschuß zu
rückgewiesen worden. Vorgeschlagen wurde, die 
Plaketten in Messingblech verchromt herzustelien. 
Diesem Vorschlag wurde mit Auftragserteilung zu
gestimmt. Die Liste für den Versand der Plaketten 
an die rund 250 einzelnen Dienststellen des bayeri
schen Staates wurde dem Hauptmünzamt am 
8. August 1953 zugeleitet. Je ein Muster der Pla
ketten lag dem Staatsministerium des Innern am 
13. August 1953 vor. Die Verchromung der Plaket
ten wurde von der Münze im Unterauftrag an die 
Firma Str,eifinger und Söllner verg·eiben. Nach fern
mündlicher Mitteilung des Hauptmünzamts erfolgte 
die Ve1·sendung der Plaketten an die einzelnen Be
hörden und Dienststellen des bayerischen Staates 
in der Zeit vom 24. bis 31. August 1953. Zur Zeit 
befindet sich noch eine einzige Plakette für das 
Dienstfahrzeug des Botanischen Gartens in Mün
chen beim Hauptmünzamt, 

(Heiterkeit) 

die abgeholt werden sollte. Alle übrigen Plaketten 
sind seit dem 1. September 1953 an die Dienst
stellen des bayerischen Staates verteilt. 

Damit ist die dem Staatsministerium des Innern 
nach Ziff. 6 der Bekanntmachung vom 2. Dezember 
1952 obliegende Aufgabe erfüllt. Die Anbringung 
der Plaketten an den Kraftfahrzeugen ist Sache 
der einzelnen Dienststellen. Das Staatsministerium 
des Innern wird aber dafür sorgen, daß von den 
ihm unterstehenden Dienststellen der Beschluß des 
Bayerischen Landtags, der nun einmal vorhanden 
ist, durchgefühl't wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Stellung einer 
Zusatzfrage erteile ich nochmals das Wort der Frau 
Abgeordneten Dr. Brücher. 

Dr. Brücher (FDP): Ich möchte den Herrn Innen
minister fragen, ob diese umständliche Prozedur 
wirklich notwendig war, ob es nicht genügt hätte, 
wenn nian, wie zum Beispiel bei der Stadt Mün
chen, einfach ein Wappenschild an die Türen gemalt 
hätte, womit die ganze Angelegenheit innerhalb 
weniger Tage hätte behoben werden können. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Zusatzfrage erteile ich nochmals das Wort dem 
Herrn Staatsminister Dr. Hoegner. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Darauf habe ich nur 
zu erwidern, daß nach der Verfassung der Vollzüg 
des Beschlusses des Landtags der bayerischen 
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Staatsreg~erung oblag. ·Die lBay.erische Staats
regierung hat sich für die Plaketten entschieden. 
Im übrigen wäre die Anbringung von Malereien 
nicht billiger gewesen. 

(Heiterkeit) 

Präsident D1·. Hundhammer: Die Fragestunde ist 
geschlossen. Ich rufe nunmehr auf die Ziffer 2 der 
Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über die praktische 
Ausbildung in der Landwirtschaft (Beilage 
4446) 

(Abg. Baumeister: Herr Präsident, zur 
Geschäftsordnung!) 

Vor Eintritt in die Behandlung des Gegen
standes erbittet zur Geschäftsordnung das Wort 
der Herr Abgeordnete Baumeister. 

Baumeister (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich möchte das Hohe Haus bitten, den 
Punkt 2 der Tagesordnung heute nicht zu behan
deln. Ich stelle den Antrag, diesen Punkt in den 
Ausschuß für Ernährung und Landwirtschaft sowie 
in den Rechts- und Verfassungsausschuß zurückzu- . 
verweisen. Ich möchte daran erinnern, daß bei der 
Beratung beider Ausschüsse von seiten des Land
wirtschaftsministeriums der Artikel 1 Ziffer 1 nicht 
genügend aufgeklärt werden konnte, und ich bitte 
deshalb, dieses Gesetz, weil es doch von großer 
Wichtigkeit ist, heute an die beiden Ausschüsse zu
rückzuverweisen. Ich bitte das Hohe Haus, damit 
einverstanden zu sein. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist Rückverwei
sung an die beiden Ausschüsse beantragt; eine 
gegenteilige Auffassung wird nicht vertreten. Ich 
darf annehmen, daß das Hohe Haus . gewillt ist, 
dem Antrag stattzugeben. - Das ist der Fall, es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf die Ziffer 3 der Tagesordnung: 
Entwurf eines Gesetzes über die Führu~g der 
Berufsbezeichnung Architekt (Beilage 3799) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirt
schaft· und Verkehr (Beilage 4546) berichtet der 
Herr Abgeordnete Ospald. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Ospald (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß füi;- Wirt
schaft und Verkehr hat sich in der 85., 87., 98., 99. 
und 100. Sitzung mit dem vorliegenden Gesetzent
wurf zur Führung der Berufsbezeichnung Architekt 
beschäftigt. In seiner Sitzung am 13. März 1953 hat 
er eine allgemeine Aussprache über die Notwen
digkeit dieses Gesetzes durchgeführt, an der sich 
alle Ausschußmitglieder beteiligt haben. Nach die
ser allgemeinen Aussprache wurde der Gesetz
entwurf den Fraktfonen noch einmal zur Stellung-
nahme gegeben. · 

Die nächste Sitzung, und zwar am 30. April, 
brachte dann nach Beratung innerhalb der Frak-

tionen eine nochmalige grundsätzliche Aussprache, 
an der sich die Kollegen Geiger, HaUffe, Schmid, 
Luft und Lang beteiligt haben. Außerdem waren 

· zu dieser Sitzung anwesend die Vertreter der ent
sprechenden Fachverbände, des Landesverbands 
der bayerischen Bauinnungen, des Bundes Deut
scher Architekten usw. 

Ich glaube, ich brauche Ihnen die Details der 
ersten Lesung hier nicht alle zu wiederholen, son
dern ich kann wohl auf die endgültigen Beschlüsse 
des Ausschusses in der zweiten Lesung eingehen. 
Ich bitte Sie, die Beilage 4546 zur Hand zu nehmen; 
Sie finden ·darin auf der rechten Seite die Be
schlüsse des Ausschusses, wie sie in der zweiten 
Lesung des Gesetzentwurfes, und zwar in der 100. 
Sitzung, angenommen wurden. Zur Überschrift hat 
der Ausschuß keine Abänderung vorgeschlagen, 
sondern läßt sie wie auf der Regierungsvorlage 
unverändert bestehen. Artikel 1 des Gesetzes 
wurde entgegen der Regierungsvorlage neu gefaßt. 

Artikel 1 Absatz 1 lautet jetzt: 

Berufsaufgaben des Architekten sind 
a) die künstlerische, technische und wirt

schaftliche Planung von Bauwerken sowie die 
Ausarbeitung städtebaulicher Pläne, 

b) die Beratung, Betreuung und Vertretur. 
des Bauherrn in allen mit der Planung u 
Bauausführung zusammenhängenden Frr 2n 
sowie die Überwachung der Bauausführu- .2n. 

A•bs•a.tz 1 c) entfällt nach dem Beschluß df Aus
schiusses. 

F1erner w1urde deir Absatz 2 rdes Arti•1' .; 1 neu 
gefaßt. Er 11autet: 

(2) Besondere Berufä.auig.ahe de· .:tmenarchi.:. 
tekten ist die künstlerische, technische und 
wirtschiaf·tliche Gestaltung von !Innenräumen. 
Abs. 1 J3uchst. ib gilt entspr·echend. 

_ Absatz 3 des Artik!els 1 lautet: 
(13) Besondeire ßerufäruufgia:be des Garten

•tm.d L1andischaftsiarchiteMen äst die künstleri
sche, technisch·e rund wirtschaftlich·e Garten
und Landscih:aftsigestaltung. Albs. 1 Buchst. b 
gilt en•tspr•echend. 

HieThei 1darf d.ch ·erwähnen, daß d1e Vorschläge des 
Sernats weitgehend mit berücksicht1gt worden sind. 

Der AirtiJ~el 2 :Dand im Wirtschafts.ausschuß die 
unveränderte Zustimmung. 

Artilml 3 wurde nach eingehendier Bel'atung im 
Wirtschafts- und Ver.keil:rrsaiusschiuß g,estrichen. 

hrtikel 4 Abs.afa 1 'b}eföt unverändert. Aibsatz 2 
wurde •elhenfälls nach ,einer Jiangen Aussprache ge
strichen, weil, wie die A:usschußmitgHeder zum 
Ausdruck lbr.achten, diese Bestimmungen 1bereits im 
Absatz 1 enthialten sind. 

Artikel 5 A:bs•atz 1 erhiielt foligernde F1assung: 

(1) In die L-i>ste 1k~nn. auf Antrag eingetr.agen 
werden, weT zwar die Vor.aussetzungen des 
Art. 4 Nr. 1 nich,t ·erfüllt, aiber eine mindestens 
1achtjährige praktische Tätigke:i!t nach Art. 4 
NT. 2 aiusg.eüJbt ihat und durch eigene Arbeiten 

3 



10 Bayerischer Landtag - 160. Sitzung. Dienstag, den 22. September 1953 

(Ospald [SPD]) 

rund Zeugnisse Fachkenntnisse !l'.l!achweist, wel
che die Arus1bi1diung im Sinne des Art. 4 Nr. 1 
,ersietzen. 

Der .AJbsatz 2 des Ar.W~els 5 :fiand unv,erändert 
die Annahme des Ausschusses. 

ArtfäeI 6 des Ges1etzes war in der Be11atun:g sehr 
hefttg umstritten rund hat 1gegenü:ber der Regie
rungsfassung fost eine grundsätzliche Neufassung 
ge'.ßunden. JJer Eingangssatz und di:e Ziffer 1 1blei
ben unv1erändeTt. Die Ziffer 2 des Art1kels ,5 Ab
siatz 1 erihi:elt folgende Fassung: 

2. gemäß § 421 RStGB. oder gemäß § .35 Albs. 5 
lRGewO. die Berufsiaus'(ilbung untersagt ist, 
für die iDauer der Unternagung. 

Im Albsat,z 2 des Artikels 16 iblie:b der Eingangs
satz unveräll!dert. iEr 1a111tet: 

Die Eintra.gu:rrg in die Liste kann versagt 
odeir g1elöscht wenden für \Personen, die 

. ·Die ZiUer 1 des .Afösatzes. 2 wrurde neru. g1e:fiaßt. 
Sie lautet: 

1. wegen eineir St:riaftat g 1egen iEtgentum oder 
V:~·rmögen zru >einer Freiib.1eitsstr.afe von min
destens 3 Monaten r·eclitskräftig vierurteilt 
worden sind. 

Die Ziffer 2 des Abs1afaes 2 1blteib unverändert. 
Neu eti.ngefügt wurde,n idie ZiHern 3, 4 und 5. Sie 

lauten: 

3. eine lBerufstätigkeit Il!ach Art. 1 nicht oder 
nur gelegentlich arus:üiben, 

4. igewel"bsmäßi.g die V1ermittlung von Grund
stücken oder Baufinanzierun:gen oder son
sti<ge mit den Berufspflichten des Architek
ten unveireinbare Geschäfte betreiben, 

5. d-i<e iBeirufspfiichten des Architekten gröblich 
oder wiederholt verletzen. 

Der .AJbsatz 3 des Artikels 6 wurde im Ausschuß 
gestrichen. 

Ariti,kel 7 A:bsatz 1 iblie1b unv·erändeirt. Abs1atz 2 
des Artikels 7 1el"hielt im A'Usschuß folgende F1as
sung: 

1(2) Ü\beir die Eintr.agung in· die Liste und 
ülber die Löschung entscheidet die Regierung 
nach Anhörung der .zuständigen Berufsorgani
sationen. Über drese Elintriaigung wirid ein Aus
weis ausgestellt, der im F1aUe der Löschung 
ziurückzuge1ben ist. 

Airtikel 8 fänd unv,erändert Annahme, ebenso 
Artikel 9 und 10. 

Bei Artikel 11 schlägt der Wirtschaftsiausschuß 
das In:kriafttreten des Gesetz·es mit dem 1. Oktobeir 
1953 vor. 

Der Alusschuß für Wirtschaft und V1erkehr nahm 
das Gesetz .bei der iSchluß<abstimmung in ider vor
Hegenden, von mir belrnnntgege1benen Fassung ein·
stimmig an. Ich bitte dias Hohe Haus, •diiesem Be
schluß bei~tr1eten. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Übe'!" die Beratun
gen des Aussch'UISS'es für Rechts- und V1er:llassungs
fraigen 1QBeHa:ge 4546) berichtet der Herr Abgeord
ne•te Jrunker. Ich 1eirtei.1e :iihr:p. <das Wort. 

Junker {CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der Rechts- und Verfassun,gsarusschuß 
befaßte sich in seineir 163. und 166. Sitzung mit 
<lern dem Hohen Haus vorliegenden Gesetzentwurf. 
Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter der 
Herr Alhgeardnet'e Dr. Strosche. 

Nach einer grundsätzlichen Debatte über die Zu
ständigkeit des Bayerischen Landtags - es WiUTde 
daibei geklärt, daß es sich nicht um ein Wirtschafts
gesetz ih!andelt, die Zuständigkeit des Bayerischen 
Landtags also g1ege.ben ist - W'llrde festg·estellt, 
daß 1es s1ich hei deir im Gesetz festgelegten Be-
2ieichnung lediglich um eine BerufsheZ'eichnrung 
handelt, iakademische Grade von di•eser Regelung 
a1ber nicht 1ber<ilihrt weriden sollen. Als sich bei den 
Artikeln 4 und 16 läng•ecre Debatten entspannen, an 
denen sich insbesonderie d:i!e .A!bgeoridneten Bezold 
und Dr. Zooalek 1beteiügten, und Formrullerungs
schwi:eriigkeiten auftauchten, wurid:en die beiden 
Berichterstatter beauftragt, mit der Sta.iatsreg:iierung 
neue~ :besser formul:ie1Tte Vorschläg1e 1ausz,ua11bei1Jen. 

Deir Ausschuß he:ßaßte sich dann in seiner 
166. Sit.zung 1aibermals mit der Ang·elegenlheit. Da
bei wmde insbesondere A1Tt:Gk!el 2 Albsatz 2 neu 
eingefügt: · 

Die BerufsibezeichnUIJJg „Architekt" darf nicht 
im Zus1ammenhang mit derr Arusühung einer 
1anderen, insibesonder.e .g1ew1er:blichen Tätigkeit 
geführt weriden. 

Dafür entfielen die Ziffern 3 und 4 des Artikels 6 
Abs.atz 2. In den weit,eren lßeriatrungen wurden so
dann die iBesti:mmungen neu formulieirt, die die 
V.ewagrungs- und Löschungsgründe .:fiestleg:en. 

:Der Rechts- und V:erfassungsiarusschuß hat das , 
Gesetz in der dem Hohen Biause vodieig~enden Fas
sung gegen 2 Stimmen hei 1 .Stimmenthaltung zur 
hnna1hme empföhlen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schl1age dem Ho
hen Hause vor, dre allgemeine und die b:esoll!dere 
Erörterung miteinander ·zru veribinden. - Eine Er
innerung dagegen erhebt sich nicht. 

Wir treten in die e 1r s t 'e L ·e :s u n g ein, Zum 
Wo1rt ist gemeldet der Hen Ahg·eordnete Junker. 
Ich 1erteile iib.m das Wort. 

Junker (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! Der 
Gesetzentwurf stellt die Führung der Berufs
bezeichnung „Architekt" unter einen besonderen 
Schutz, den sonst nur wenige Berufsbezeichnungen 
genießen. Er birgt damit naturgemäß in sich die 
Gefahr, daß mit diesem besonderen Schutz irgend
welcher Mißbrauch getrieben werden kann. Es ist 
von verschiedener Seite auch schon in Aussicht ge
stellt, daß vielleicht eines schönen Tages - das sei 
vielleicht auch die Absicht der sich dann als Archi
tekten . bezeichnenden Personen - in nicht allzu 
ferner Zukunft nur mehr die in der Liste auf-
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geführten Architekten berechtigt seien, Baupläne 
einzureichen oder zum mindesten in der Öffent
lichkeit als planende Architekten in Erscheinung 
zu treten. Der Ausschuß für Wirtschaft und Ver
kehr hat durch seine Formulierung die Berufs
tätigkeit noch etwas mehr in den Vordergrund ge
stellt, indem er in Artikel 6 Absatz 2 Ziffer 3 fest
stellte, daß die Berufstätigkeit nach Artikel 1 nicht 
aufgegeben oder nur gelegentlich ausgeübt werden 
dürfte. Er hat zur Pflicht gemacht, denjenigen aus 
der Liste der Architekten zu streichen, der diese 
Tätigkeit nicht direkt dauernd ausübe. Er hat fer
ner zur Pflicht gemacht, daß der Betreffende, der 
nun einmal Architekt sei, sich nicht gleichzeitig 
gewerbsmäßig mit der Vermittlung von Grund
stücken, mit der Baufinanzierung oder sonstigen 
mit den Berufspflichten des Architekten unverein
baren Geschäften befassen dürfe. Es soll - das 
war die Absitjlt des Beschlusses des Rechts- und 
Verfassungsausschusses - ein Sonderrecht ausge
schaltet werden. Deshalb hat der Rechts- und Ver
fassungsausschuß, um gerade auch das Baugewerbe 

· nicht allzusehr zu benachteiligen, für Artikel 2 Ab
satz 2 die bekannte andere Formulierung vorge
schlagen. 

Die Fraktion der Christlich-Sozialen Union legt 
Ihnen einen Abänderungsvorschlag für den Arti
kel 2 Absatz 2 vor, der lauten soll: 

(2) Die Berufsbezeichnung „Architekt" dar:f 
nicht im Zusammenhang mit der Ausübung 
einer anderen als baugewerblichen Tätigkeit 
geführt werden. 

Wir sind nämlich der Ansicht, daß es zuviel des 
Schutzes wäre, wollte man einen Architekten, der 
sich ein Baugeschäft zugelegt hat 

(Abg. Wimmer: Oder eine.s übernimmt, 
darum handelt es sich nämlich!) 

-- oder eines übernimmt, und der sich mit gutem 
Recht die, wie Sie aus der sonstigen Wortführung 
des Gesetzes sehen, nicht sehr leicht zu erlangende 
Berechtigung erworben hat, sich Architekt zu nen
nen und in die Liste der Architekten aufgenommen 
zu werden, davon abhalten, die Bezeichnung „Ar
chitekt" unter seine Firmenbezeichnung als Bau
unternehmen zu setzen. Ich glaube, Sie werden mit 
mir der Anschauung sein, daß die in Artikel 6 Ab
satz 2 Ziffer 4 genannte Regelung nicht richtig ist. 
Die· Tätigkeit im Baugewerbe ist mit den Berufs
pflichten eines Architekten ohne weiteres zu ver
einbaren. Es ist nicht so, wie man vielleicht aus 
dem ursprünglichen Regierungsentwurf zwischen 
den Zeilen lesen könnte, daß es nämlich nach Arti
kel 1 die Aufgabe des Architekten sei, den Bau
herrn gegenüber dem bösen Bauunternehmer und 
den noch viel böseren Behörden vor Ausnützung 
und Übervorteilung in Schutz zu nehmen. Das fin
den Sie nämlich, wenn Sie Absatz 1 lesen. 

Ich darf Sie also bitten, dem von der CSU vor
gelegten Abänderungsantrag Ihre Zustimmung zu 
geben. Dieser Antrag schafft im ganzen Gesetz den 
Schutz des Begriffes „Architekt'', aber er vermei-

det eine Sonderstellung des Begriffes „Architekt" 
- ich möchte fast sagen: eine Art Naturschutz
park für den Begriff „Architekt". 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
ist der Herr Abgeordnete Hauffe gemeldet. 

Hauffe {SPD): Meine sehr verehrten Herren! 
Durch den Antrag des Herrn Kollegen Meixner 
und Fraktion sind wir praktisch wieder beim Aus
gangsstadium der gesamten Diskussion gelandet .. 
Es muß nämlich jetzt von vorne an versucht wer
den zu klären, ob es sich bei dem Begriff „Archi
tekt" um einen Titel oder um eine Berufsbezeich
nung handelt. Ist es nämlich so, wie der Herr Kol
lege Junker gerade erklärt hat, daß auch der Bau
unternehmer oder irgendein sonst baugewerblich 
Tätiger auf sein Firmenschild „Architekt" schreiben 
kann, dann ist der Begriff „Architekt" nichts wei
ter als ein Titel, der praktisch den Titel „Bau
ingenieur" für das Hochbaufach abschafft und durch 
den Titel „Architekt" ersetzt. Im Augenblick ist 
es doch so, daß man unter dem Begriff „Archi
tekt" die Berufsbezeichnung versteht, um es zu 
übersetzen: den Bauanwalt, den Mann, der ent
weder entwurfsmäßig oder betreuerisch oder sonst
wie den Bauherrn als Vertrauensmann vertritt, wo
bei nicht gesagt ist, daß der Bauunternehmer nicht 
auf Grund seiner Vorbildung auch in der Lage ist, 
rein beruflich diese Tätigkeit auszuüben. Dann 
kann ein Häusermakler genau so auf sein Firmen
schild schreiben: „_Immobilien und Architekt", und 
was es sonst noch für Dinge gibt. Ich kann dann -
mir ist das selbst schon vorgekommen - eine Rech
nung bekommen, auf der steht: Architekt Soundso, 
Hohlsteinfabrikation und was es sonst für Dinge 
dabei gibt. Und dann ist dieser Zustand wieder er
reicht, wenn wir diesen Antrag der CSU anneh
men; dann ist das ganze Gesetz hinfällig. Dann 
brauchen wir es nämlich nicht; dann-rennt es näm
lich offene Türen ein. Hier müssen wir uns nun 
einmal entscheiden: Wollen wir ein Gesetz, das 
eine Berufsbezeichnung neu abgrenzt und einen 
Beruf als solchen klar kennzeichnet, genau so wie 
es mit dem Beruf des Rechtsanwalts ist? Der Jurist 
hat viele Möglichkeiten seiner Betätigung. Sobald 
aber einer auf sein Firmenschild schreibt „Rechts
anwalt", sind damit ganz gewisse Voraussetzungen 
verbunden und damit ist absolut nicht gesagt, daß 
der Rechtsanwalt auf Grund seiner beruflichen 
Vorbildung nicht auch andere Tätigkeiten ausüben 
könnte. 

Rein titelmäßig haben wir nun die Situation, daß 
zwei Spalten der Ausbildung für den Hochbau
ingenieur bestehen, der als Architekt in Frage 
kommt: Entweder die Hochschulausbildung mit 
dem Titel Diplomingenieur oder die Mittelschul
ausbildung mit dem Titel Bauingenieur, je nach
dem welcher Fachrichtung. Es gibt Bauingenieure 
des Hochbaus und des Tiefbaus. Es gibt Diplom
ingenieure sogar über alle anderen technischen Be
rufe hinweg. Da die technischen Berufe jünger sind 
als andere Berufe, ist es selbstverständlich, daß wir 
jetzt in dem Zeitalter der technischen Entwicklung 
uns auch rein organisch im Aufbau, in einer Zeit 
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befinden, wo die Begriffe sich etwas im Raume 
stoßen und nach einer gewissen Klärung der Dinge 
drängen. Deswegen ist es verständlich, daß ganz 
besonders dann, wenn die Diskussion über den 
Rahmen der reinen Fachleute hinausgeht, oftmals 
die Geschichte verwirrt wird. . 

Ich habe im Ausschuß sehr klar und deutlich 
gesagt, daß mit diesem Gesetz nicht etwa das Recht 
zur Planfertigung verbunden werden darf. Das 
steht auf einem ganz anderen Gebiet. Die LP'1te, 
die Pläne fertigen, haben· auf Grund ihrer tech
nischen \horbildung irgendeinen Titel. Der kleine 
Bauunternehmer wird zum Beispiel normalerweise 
Maurer- oder Zimmermeister sein. Es ist gar nichts 
dagegen einzuwenden, wenn der Maurer- oder 
Zimmermeister unter seinen Plan als Berufs
bezeichung „Maurermeister" oder „Zimmermeister" 
schreibt. Es ist gar nichts dagegen einzuwenden, 
wenn ein Bauingenieur des Hochbaufachs, der nicht 
selbständig als Architekt tätig ist, für sich zum 
Beispiel ein Haus baut und darunter schreibt: Plan
fertiger Martin Schulze, Bauingenieur. Es ist auch 
nichts dagegen einzuwenden, wenn der Bauunter
nehmer, der ein Haus baut und selbst einen Bau
plan einreicht, darunter schreibt: Diplomingenieur 
Soundso, Bauunternehmer. Es gibt doch auf allen 
Gebieten irgendeinen Titel, der die Vorbildung des 
Menschen zum Ausdruck bringt. Hier ist es aber 
so, daß die Berufsbezeichnung „Architekt" nicht 
eine Vorbildung zum Ausdruck bringt, sondern 
einen ausgeübten Beruf, genau so, wie zum Bei
spiel den Beruf des Rechtsanwalts. Und darum geht 
es. Ich glaube, wenn die CSU auf ihrem Abände
rungsantrag besteht, sind wir heute gar nicht in 
der Lage, diesen Gesetzentwurf zu verabschieden. 
Dann muß die ganze Diskussion in den Ausschüssen 
wieder von vorne begonnen werden, weil dieser 
Abänderungsantrag die gesamten Ausschußbera-
tungen nichtig macht.· · 

(Zuruf des Abg. Kraus) 

Dann müssen wir uns entscheiden: Wollen wir einen 
neuen geschützten Titel schaffen oder handelt es 
sich um eine Berufsbezeichnung? ' 

Ich möchte also bitten, daß sich die Antragsteller 
erst einmal dazu äußern, ob sie auf ihrem Antrag 
bestehen. Wenn ja, dann müßte ich darauf bestehen, 
daß der gesamte Gesetzentwurf zur Klärung der 
Begriffe an die Ausschüsse zurückverwiesen wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Gärtner. 

Gärtner (BP): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf hat bei den 
Besprechungen in verschiedenen Ausschüssen an 
und für sich schon sehr viel Wirbel verurnacht. 
Heute legt nun die CSU einen Abänderungsvor
schlag vor, der eigentlich all das abbiegen würde, 
was bisher in den Diskussionen nicht ganz ver
standen wurde. Ich bin nun selbst Bauunternehmer 
und Gewerbetreibender in diesem Fach und habe 
als solcher nicht verstanden, daß man jetzt ein Ge-

-----------~ 

setz über die Führung der Berufsbezeichnung „Ar
chitekt" bringt. Die vorliegende A!uslegung der 
Berufsbezeichnung „Architekt" sagt nämlich schon 
von vornherein - im Gegensatz 2iU dem, was der 
Herr Kollege Hauffe gerade ausgeführt hat -, daß 
mit der Zeit die Planung nur noch von den in der 
Liste eingetragenen Architekten durchg·eführt wer
den kann. 

(Zustimmende und widersprechende Zurufe) 

- Sie sagen etwas anderes. Aber wir wissen, daß 
das schon irgendwie schwebt und vorgesehen ist. 

- Mit diesem neuen Gesetz würden wir wahr
scheinlich sämtliche Bauunternehmer, seien es nun 
Maurermeister, Baumeister oder Zimmermeister, 
die bisher auf dem flachen Lande die Planrung für 
die Landwirtschaft und den kleinen Gewerbetrei
benden durchgeführt haben, vor ·den Kopf stoßen 
und ihnen im Laufe der Zeit die Möglichkeit neh
men, für diese kleinen Kreise draußen die Pläne 
zu fertigen. Stellen Sie sich nur einmal folgendes 
vor: Ich selbst habe mein Technikum gemacht, also 
meine Schule abgeschlossen und seit 1926 das Ge
schäft meines Vaters übernommen, besitze also 
heute ein Geschäft, das seit dem Jahr 1899 unter 
dem Titel ·angemeldet ist „Martin Gärtner, Bau
geschäft und technisches Büro in Bad Aibling". Es 
war vollständig getrennt. Auf der ·eineri Seite war 
mein technisches Büro. Ich bin· in der Frühe zu 
meinen Ma1Urern hinausgefa!hren und habe die zu
erst auf den Damm geibracht, damit sie richtig ge
arbeitet haben, und hernach bin ich in mein Ge
schäft gegangen und ha·be mich mit meinem Archi
tekten unterhalten. Dieser hat auf Grund meiner 

. Anweisungen die Pläne gezeichnet. Wenn nun die
ses Gesetz durchginge - und ich glaube, ich ver
stehe es; denn es ist ein Gesetz, das mein Fach mit 
1an:langt -, dann müßte ich heute zwei Briefköpfe 
haben, auf der einen 1Seite den Briefkopf „Martin 
Gärtner, Baugeschäft" und auf der anderen Seite 
den Briefkopf _„Martin Gärtner, Architekt" oder 
„Bauleiter" oder irgend etwas dieser Art - es ist 
ja vollkommen wrurst, was man da hinschreiben 
würde. Ich habe durch meine Praxis und mein 
Studium erreicht, daß ich dieses Geschäft führen 
kann, und ich bin angesehen genug da draußen, 
daß ich heute auch noch Pläne machen kann. Aber 
nun soll ich durch dieses Architektengesetz die 
Möglichkeit verlieren, für meine Leute draußen die 
Pläne zu machen. Meine Herrschaften, das geht 
etwas zu weit, und ich bin froh, daß die CSU 
heute besagten Abänderungsantrag gebracht hat, 
sonst hätte ich ihn selber noch bringen wollen. 
Bloß hätte ich einfach geschrieben: „Die Berufs
bezeichnung ,Architekt' darf nicht im Zusammen
hang mit der Ausübung einer anderen, insbeson
dere geweriblichen Tätigkeit, ausgenommen bau
gewerbliche Tätigkeit geführt werden." Nun haben 
wir eine klarere und einfachere Formulierung vor 
uns, mit der man, glaube ich, einverstanden sein 
könnte. 

Wenn nun der Herr Kollege Hauffe vorhin sagte, 
er habe einen Briefkopf gesehen „Architekt und 
Hohlsteinfabrikation", so soll ja mit diesem Gesetz 
gerade vermieden werden, daß irgendeiner, der 
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draußen eine Ziegelei aufmacht oder vielleicht 
Hohlsteine fabriziert, Splitt verarbeitet und der
gleichen, sich als Architekt bezeichnen kann. Ich 

· glaube, das ist der Sinn dieses Gesetzes. Der Sinn 
dieses Gesetzes ist es aber nicht, dem Baugewerbe
treibenden draußen die Möglichkeit der Durchfüh
rung seines Geschäfts zu beschneiden. Ich bitte Sie · 
also, sich dem Vorschlag der CSU ,anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Dr. Zdralek. 

Dr. Zdralek (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Im Rechts- und Verfassungsausschuß 
haben wir uns eingehend mit diesem Gesetzent
wurf befaßt. Ich glaube, daß der Herr Regierungs
vertreter zur Auslegung dieses Gesetzes wichtige 
Bemerkungen gemacht hat. Er hat zum Beispiel 
erklärt, daß ein aus einem anderen deutschen Land 
kommender Architekt, der in Bayern baut, hier 
auch die Berufsbezeichnung „Architekt" führen 
darf, wenn er in dem anderen deutschen Land das 
Recht hat, sich Architekt zu nennen. Der Herr Re
gierungsvertreter hat auch unter anderem erklärt, 
daß unter die· Berufsverbände nicht nur die jetzt 
bestehenden zu rechnen sind, sondern auch künf
tige Berufsverbände, die sich in etwa noch bilden 
sollten. Das ist ·besonders für die heimatvertriebe
nen Architekten wichtig, wenn sie etwa einen eige
nen Architektenverband bilden. Er hat dann noch 
weitere Erklärungen abgegeben, und ich möchte 
deshalb ·bitten, daß die Erklärungen des Herrn Re
gierungsvertreters im Rechts- und Verfassungs
ausschuß als Beilage zu der Behandlung im Plenum 
genommen werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
erhält das Wort der Herr Abgeordnete Junker. 

Junker (CSU): Herr Präs~dent, Hohes Haus! 
Wenn irgend etwas mich darin bestärkte, ·daß die 
Ziffer 2 des Artike1s 2 des vorliegenden Gesetz
entwurfs 1a:bgeändert werden muß, dann waren es 
die Ausführungen des Herrn Kollegen Hauffe. Er 
hat nämlich doch in etwa die Katze aus dem Sack 
gelassen; er hat das, was doch ursprünglich mit 
diesem Gesetz beabsichtigt war - nämlich ein Ge
setz über die Führung der Berufsbezeichnung 
„Architekt" zu schaffen und die Führung der Be
rufsbezeichnung „Architekt" zu regeln -, nach 
einer anderen Seite hin, nämlich nach der Seite 
einer mißbräuchlichen Genehmigung beziehungs
weise einer mißbräuchlichen Benutzung der Be
rufsbezeichnung· „Architekt" ausgedehnt. 

Mir und der CSU kommt es darauf an, daß der 
Artikel 4 das Wesentliche dieses Gesetzes ist, näm-· 
lieh eine Regelung darüber, wie man sich zu einem 
Architekten emporarbeiten kann. Das kann ge
schehen durch entsprechendes Studium entweder 
an einer Hochschule oder an einer entspr.echenden 
Mittelschule oder an einer Hochschule für Bildende 
Künste oder auch durch eine anerkannte praktische 
Tätigkeit. Nur darauf kommt es uns an, und auf 
nichts anderes. Wenn es verschiedenen Architek-

tengruppen vielleicht darauf angekommen ist, hier 
für sich eine Sondertour herauszuholen, dann müs
sen wir, glaube ich, diese Herren enttäuschen; denn 
sonst müßten wir sehr viele andere Sondertouren, 
nicht nur auf dem Sektor des Bauwesens, gesetz
lich verankern. Das Gesetz soll und darf meines 
Erachtens nur Eines festlegen: Wie wird man Ar
chitekt und wer darf sich Architekt nennen? Ein 
Verbot der F'ührung des Architektentitels in Ver
bindung mit anderen Bezeichnungen geht zu weit, 
und ich glaube, daß ger·ade Sie, Herr Kollege 
Hauffe, der Sie sonst immer für die Freiheit der 
Person plädieren, hier gegen Ihre sonstigen Grund
sätze verstoßen, wenn Sie sagen, ein Hohlstein
händler darf sich, auch wenn er Bauingenieur ist, 
seiner Eigenschaft als Bauingenieur nicht mehr er
innern, wenn er seine Hohlsteine anbietet. Ich 
gl-aube, daß hier doch irgendwie der Versuch ge
macht wird, irgendeine Konkurrenz auszuschalten. 

(Abg. Hauffe: Das habe ich ja gar nicht 
gesagt!) 

- Sie haben doch das Beispiel von dem Hohlstein
händler gebracht, der gleichzeitig Architekt ist und 
Steine verkauft. 

(Zuruf von der OSU: Das war Abgeordneter 
Gärtner!) 

- Ja, entschuldigen Sie, es war Herr Kollege Gärt
ner. Jedenfalls glaube ich, diese Verbindung zwi
schen den einzelnen Berufen und der Bezeichnung, 
was der Betreffende für ein Gewerbe ausübt, läßt 
sich ohne weiteres dann auch erklären und ein
sehen, wenn wir von uns aus keinerlei Ambition 
haben, Sonderrechte und Sonderstellungen für be
stimmte Gruppen her,<rus:zmholen, die vielleicht sehr 
geschickt manövriert haben, die aber meines Er
achtens sich genau so wie die übrigen Bauinge
nieure und die übrigen 1m Baugeweribe Tät1gen 
einfügen müssen und nicht eine Sonderstellung 
haben dürfen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Kraus. 

Kraus (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Bei der Behandlung dieses Architektenge
setzes habe ich mich unwillkürlich an die Jahre 
1947/1948 erinnert. Damals ist auch von 1seiten der 
Architekten etwas Ähnliches gefordert worden und 
man ist sogar soweit gegangen und hat auf Grund 
von Regierungsentschließungen über die Landrats
ämter ersucht, es kann nur derjenige noch einen 
Plan einreichen, der Architekt ist. Es war seinerzeit 
auf dem Land und auf den Dörfern ein großer 
Kampf entstanden, hauptsächlich bei den Arbei
tern, die sich ein Häuschen bauen wollten. Ich bin 
nun der Auffassung, daß dieses Architektengesetz 
wieder den ersten Schritt zu einer solchen Fest
legung machen soll; ·denn wenn wir das Architek
tengesetz geschaffen haben, wird es wohl oder übel 
nicht sehr lange dauern, bis der Entwurf eines 
Abänderungsgesetzes eingebracht" wird, wonach es 
heißt, bei den Landratsämtern können nur noch 
Baupläne eingereicht werden, die ein Architekt ge
fertigt hat, und die Bauaufsicht kann nur einem 
Architekten übertragen werden. Wir wissen alle, 

4 
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daß die Architektenhonorare bis zu 10 und 12 Pro
zent der Bausumme gehen. Stellen Sie sich doch 
vor, wie bei uns auf dem Lande von den Arbeitern 
die Häuschen gebaut werden! Ein Häuschen kostet 
heute immerhin, wenn es auch die Landarbeiter in 
Gemeinschaftsarbeit bauen, 10, 12, 14 und 15 000 DM. 
Wenn zu diesen 12 bis 15 000 DM noch 10 Prozent 
Architektengebühren kommen, i!st es unmöglich, 
daß heute noch ein Arbeiter an den Bau eines klei
nen Häuschens herangehen kann. 

Ich möchte feststellen, daß ich diese Ausführun
gen nur deshalb mache, damit man sich an sie 
erinnert, wenn die F:mge in Jahren wieder auf
gerollt wird. Denn ich vertrete nach wie vor den 
Standpunkt: Dieses Architektengesetz soll nur der 
Vorläufer für die Bestimmung sein, daß die Plan
fertigung und die Bauaufsicht nur noch von Archi
tekten durchgeführt werden kann. Diese Feststel
lung treffe ich heute. 1947 und 1948 hat man sich 
draußen auch fast ein Jahr darum gestritten. Ich 
weiß noch sehr gut, wie wir als Bürgermeister 
beim Landratsamt in Würzburg hart zu kämpfen 
hatten, wenn Baupläne von einem gewöhnlichen 
Baumeister eingereicht wurden. Wir haben die 
Baumeister in der Würzburger Gegend heute sehr 
Ziahlreich. Sie fertigen den Plan, sie bauen die 
Scheune, sie bauen das Bauernhaus und sie bauen 
das Einfamilienhaus. Das machen sie alles in einem 
Zug. Und das muß unter allen Umständen erhalten 
bleiben! 

Ich weiß nicht, ob es richtig ist, daß 'der Baye
rische Landtag für eine ganz kleine Schicht cj.er Be
völkerung ein Gesetz schafft, einen Schutzwall um 
einen ganz kleinen Personenkreis legt. Denn ich bin 
der Auffassung: Wenn das geschieht, werden von 
anderen Gremien ähnliche Anträge kommen, von 
Gremien, die auch solcher Schutzmauern bedürfen. 
Man muß da sehr, sehr vorsichtig sein. Man muß 
die Sache reiflich überlegen. Das Gesetz rollt sehr 
leicht vom Stapel; es wird von Vertretern der Ar
chitekten wie von Herrn Hauffe sehr mundgerecht 
hingestellt. Wir wissen aber ,auch, daß die Gesetze 
von den Ministerien in Regierungsentschließungen 
ganz anders ausgelegt werden. Meiner Auffassung 
nach geht es schließlich darauf hinaus. Davor 
möchte ich warnen. 

Ich möchte ausdrücklich betonen: Wenn dieses 
Aritektengesetz zustande kommt, darf es unter gar 
keinen Umständen so ausgelegt werden, daß unsere 
kleinen Landarbeiter in ihren Bauten dauernd ge
hindert werden und daß die Leute in Zukunft nicht 
mehr bauen können. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Hauffe. 

Hauffe (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
möchte mich erst einmal gegen die Verdächtigung 
des Kollegen Kraus verwahren, daß ich hier etwas 
mundgerecht machte. Ich stehe ganz im Gegenteil 
auf dem Standpunkt, daß die Dinge klar diskutiert 
werden sollen, daß man sie auch mit den zustän-

digen Leuten der Berufsverbände bis zum letzten 
durchdiskutieren soll. Das ist im Wirtschaftsaus
schuß geschehen. 

Dem Herrn Kollegen Junker möchte ich sagen, 
daß ich keine Katze aus dem Sack zu lassen habe. 
Ich habe im Wirtschaftsausschuß die Konsequenzen 
nach der einen und nach der anderen Seite in aller 
Deutlichkeit dargestellt. Alle, die an den Verhand
lungen teilgenommen haben, werden mir bestäti
gen, daß ich auch das Für und Wider zugunsten 
und zum Nachteil der einen oder anderen Gruppe 
klargestellt habe. 

Mir liegt gar nichts daran, etwa ein Privileg zu 
schaffen. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, wenn 
wir den Antrag annehmen, brauchen wir das Ge
setz nicht, 

(Abg. Junker: Darüber läßt sich reden!) 

weil er nämlich das ganze Gesetz illusorisch macht. 
Wenn wir uns einmal dazu durchgerungen haben, 
ein Gesetz als notwendig zu erachten, muß es einen 
Sinn haben. Ehe ich einem sinnlosen Gesetz meine 
Zustimmung gebe, lehne ich es lieber ganz ab. 

Deswegen habe ich vorhin gesagt: Wir haben zu 
entscheiden, ob wir einen neuen Titel schützen 
oder ob wir eine Berufsbezeichnung abgrenzen 
wollen. Wenn wir es nämlich so machen, wie es die 
CSU fordert, daß man bei jeder baugewerblichen 
Tätigkeit - und dazu gehört dann auch die Stein
fabrikation; die ist nämlich auch eine baugewerb
liche Tätigkeit - die Berufsbezeichnung Architekt 
führen kann, und wenn wir es so machen, wie es 
der Herr Kollege Junker will, daß die Berufs
bezeichnung Architekt das Spiegelbild einer Be
rufsausbildung sein. soll, dann kann der Titel im 
Zusammenhang mit jeder gewerblichen Tätigkeit 
geführt werden. Die Berufsausbildung als solche 
aber wird gekennzeichnet durch die bereits be
stehenden Titel: Bauingenieur des Hochbau- oder 
des Tiefbaufaches - diesen Titel kriegt jeder mit, 
der eine technische Mittelschule mit Erfolg absol
viert - und Diplomingenieur der entsprechenden 
Fachrichtung, wie sich jeder nennt, der seine Fach
richtung auf der Hochschule mit entsprechendem 
Erfolg abgeschlossen hat. Es ist nichts dagegen zu 
sag~n - das zeigt aber, daß die Dinge nicht richtig 
verstanden werden -, daß sich ein Bausteinfabri
kant Bauingenieur nennt. Das darf er; er darf 
durchaus dokumentieren, ich mache Bausteine, ich 
mache Massivdecken und ich bin bautechnisch vor
gebildet, ich bin Bauingenieur. Das hat aber nichts 
mit der Tätigkeit des Architekten zu tun; denn das 
ist ein ganz anderer Begriff. Der Herr Kollege 
Gärtner kann also, selbst wenn das Gesetz ange
nommen ist, sein Firmenschild, Baumeister und 
Bautechnisches Büro, bestehen lassen; denn daran 
ändert sich nichts, das streitet ihm niemand ab, daß 
ein Baumeister ein technisches Büro braucht. Er 
kann es aber nicht Architekturbüro nennen, weil 
nämlich zum Architekturbüro - das ist inzwischen 
zum Begriff geworden - nicht bloß das reine Ent
werfen gehört, sondern auch die Betreuung im 
Auftrag des Bauherrn, die Ausschreibung und Ver
gebung im Auftrag des Bauherrn usw. 
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Aus diesen Dingen, die ich hier angeführt habe, 
ersehen Sie, daß eine ziemliche Verwirrung über 
die Berufsbezeichnung Architekt herrscht. Es ist 
nicht so, daß ich die Katze aus dem Sack lassen 
will, ich bin vielmehr der Meinung, man sollte die 
Katze überhaupt nicht in den Sack sperren, und 
deshalb stehe ich auf dem Standpunkt, wenn die 
CSU diesen Antrag aufrecht hält, muß der Gesetz
entwurf in die Ausschüsse zurück; denn so ist er 
nämlich illusorisch. Dieser Antrag hebt das Gesetz 
praktisch wieder auf. Deshalb bitte ich, eine Ent
scheidung herbeizuführen, ob das Gesetz jetzt ohne 
diesen Antrag verabschiedet werden soll. Herr 
Kollege Meixner müßte dann seinen Antrag zu
rückziehen. Wenn aber der Antrag nicht zurückge
zogen wird, dann beantrage ich, den ganzen Ge
setzentwurf zusammen mit dem Antrag an die Aus
schüsse zurückzuverweisen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über den Antrag 
Hauffe wird am Schluß der Debatte abgestimmt. 
Wir· führen die Debatte weiter. Das Wort erhält 
der Herr Abgeordnete Dr. Schedl. 

Dr. Schedl (CSU): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Die Tatsache, daß die gesamte Materie 
wiederholt in den Ausschüssen beraten wurde und 
daß auch heute wied~rum Begriffsunklarheiten sich 
zeigen, scheint mir ein Zeichen mehr dafür zu sein, 
daß im gegenwärtigen Zeitpunkt die Schaffung 
eines Architektengesetzes sehr problematisch ist. 
Worum geht es denn? Es geht darum - den ·Ge
samteindruck habe ich - oder - ich will vorsichtig 
sein - es könnte darum gehen, eine gewisse 
Praxis, die sich herausgebildet hat, gesetzlich fest
zulegen. Dagegen wäre nichts einzuwenden. Die 
Frage ist nur die, ob die gesetzliche Festlegung 

;-Il-n--I:rrl-ere"S"::>~tlet· gesaTiitcn I\-~~ c:xfor&cxliah ist.- -
Hier wage ich, ein erstes Fragezeichen zu setzen. 
Wenn man aber eine gesetzliche Festlegung trifft, 
soll man sich hüten, ein Gesetz mit Ausnahmen zu 
schaffen, dann soll man sich vor allem hüten, in 
einem Gesetz Festlegungen zu treffen, die auf die 
Dauer gesehen zu unheilvollen Folgen führen 
werden. 

Ich habe die ganzen Auseinandersetzungen auch 
innerhalb der Berufsstände miterlebt, die Ge
spräche, will ich einmal vornehm sagen, die hier 
auf der einen und anderen Seite geführt wurden 
- wir haben das ja auch heute hier erlebt, aller
dings in einem anderen Rahmen, in einer anderen 
Form -, daß diie Architekten d i e Meinung hahen 
und die Bauunternehmer jene. 

Wenn ich mir das Gesetz ansehe, insbesondere 
einen gewissen Teil der Regierungsvorlage, dann 
muß ich schon sagen, es stehen da Dinge drin, die 
recht merkwürdig klingen, etwa daß zu den Auf
gaben des Architekten gehört, die Interessen des 
Bauherrn gegenüber dem Bauunternehmer zu ver
treten. Wenn hier jemand eine Desavouierung aller 
Bauunternehmer interpretieren will, kann man 
dem zunächst gar nichts entgegenhalten. Das aber 
zu tun, besteht gar keine Veranlassung. Es besteht 

auch keine Veranlassung - den Eindruck müßte 
man aber gerade nach Gesprächen mit bestimmten 
Exponenten der Fachgruppierungen bekommen -, 
eine Art Schutzpark für bestimmte Gruppen von 
Menschen zu schaffen. Für uns besteht viel weniger 
Veranlassung, von de1' ausschließlichen Sicht der 
Ve1·hältnisse der Landeshauptstadt her ein Gesetz 
für das ~and Bayern zu beschließen; denn draußen, 
außerhalb Münchens, schon 10 Kilometer weg, sind 
die Verhältnisse ganz anders als in der Landes
hauptstadt und ist auch die Praxis zu Recht eine 
andere, als sie es in der Landeshauptstadt sein 
kann. Es ist nämlich so: Wenn hier die ursprüng
liche Regierungsvorlage Zustimmung gefunden 
hätte, dann wäre für den Architekten eine Sonder.
stellung geschaffen gewesen, und wir wissen ja -
es ist kein Geheimnis -, daß der nächste Vorstoß 
der gewesen wäre, ein Gesetz zu veranlassen, nach 
dem die Planvorlage ausschließlich dem Architek
ten zµstehen sollte. Für eine Großstadt mag es 
meinetwegen recht sein, aber für die Verhältnisse 
des ganzen Landes Bayern wäre eine soiche Rege
lung eine Katastrophe; denn der kleine Mann drau
ßen, der sich nach jahrelangem Sparen, nach jahre
langer Arbeit mühselig sein ·Häuschen erbaut hat, 
der hat nicht die tausend DM Bargeld, um auch 
noch einen Architekten zu finanzieren„ Es soll kei
ner sagen, es genügten auch 800 DM und 500 DM 
schon; wenn Sie wirklich wüßten, wie solche Ein
familienhäuschen draußen gebaut werden, wenn 
Sie sehen würden, daß mah in einem Jahr den 
Platz kauft, im anderen das Holz, dann die Steine, 
dann den Kalk, und dann hebt man sich den Grund 
selber aus, schließlich findet man einen Maurer
meister, der einen Maurer zum Eckenmauern ab
stellt und der die Bauaufsicht führt, und alles 
andere macht dann die Familie. Meine Damen und 
Herren, für diese Verhältnisse brauchen wir kein 
Architektengesetz. 

(Abg. Kraus: Sehr gut!) 

Unsere Absicht geht dahin, daß wir diese Verhält
nisse draußen zum Segen des kleinen Mannes sich 
weiter entwickeln lassen. Im übrigen, dort, wo man 
draußen einen Arc;:hitekten braucht, wird er beige
zogen, und um dort, wo die Fehler gemacht wer
den, etwa in einer nicht tragbaren Architektur, 
korrigierend einzugreifen, dafür sind ja die staat
lichen Einrichtungen da. Daß das etwas Arbeit ver
ursacht, das hängt daII).it zusammen, daß Menschen
werk verschieden beurteilt wird und von Menschen 
durchaus nicht immer Meisterstücke geliefert wer
den. Diese besondere Mehrarbeit müssen die unte
ren Verwaltungsbehörden in Kauf nehmen und sie 
tun es auch. Aber lassen Sie uns bitte nicht in den 
Fehler verfallen, daß durch ein Gesetz, das einem 
ver.hältnismäßig beschränkten Kreis von Menschen 
sehr zustatten käme und das zum Teil vielleicht 
sogar wünschenswert sein mag, eine gewachsene 
Entwicklung, die letzten Endes im. volkswirtschaft
lichen Interesse nicht _zerstört werden darf, zer
stört wird, statt daß wir ein Gesetz schaffen, das 
auf der einen Seite dem einen, nämlich dem Archi
tekten,· gerecht wird - und das wird das Gesetz 
hinsichtlich der ausbildungsmäßigen Voraussetzun
gen, die zur Führung dieser Berufsbezeichnung er-
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forder lieh sind -, das aber auf der anderen Seite 
auch eine Fortentwicklung der gewachsenen Ver
hältnisse möglich macht und nicht unterbindet. Das 
ist der Sinn des Abänderungsantrags der CSU und 
ich glaube, man kann mit gutem Gewissen auch 
ohne vorherige Ausschußberatungen diesem Antrag 
beitreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: iEs fo}gt 1aJ:s Redner 
der Herr .Nb.geordnete Stain. 

Stain QBHiE): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Als ich 1946 nach Derutschland k;am, !habe 
ich mich üb:er ein!e Tatsache gewundert, nämlich, 
d!aß sich hier ilVIenschen Ingeruie'lrne nennen, die 
wir nach den Au:sbildungsrichtlinien, die wir im 
Österreich-ungarischen Riaum :firüheT ·einmal hatten, 
nicht kannten. Und zw.ar ist hier de1r sogenannte 
Mittelschul-Ingenieur ·eiben 1ein vollwertiger In
genieur. Im eihemaliJgen öste·rrieich-ungarischen 
Raum ga:b ·es nrur 1eiITTJen Ingenieur, ·Un!d das ist der 
hiesige Diplomingenieur. 

'(A!big. Dr. Lacher.blauer: Sie können sich 1a1Uch 
Ingenieur nennen!) 

Die Fr1age, um die es ibeim .&rchitekteng•es•etz 
geiht, scheint mir zu sein, daß nrun die BetZeichnung 
„Architekt" :in einem gewissen Maß Ü'berhand
nimmt, daß ·eiben da und dort ein Planfortig·er, der 
oftmals noch nicht .einmal .an einer F1achschule 1aus
gebi1det oder 1zu Ende 1aus0gebi1det ist, sich „Archi
tekt" nenil'lit. Nun wissen wir, idiaß w.i!r diJe Berufs
gruppe des Architekten, illm den es in diesem Ge
setz geht, dringend ibrauchen. Wir ibrauchen sie 
nicht für den K'leinsioed1ungsiharu, den Wohnungsbau 
und den Stall.ibau 1aruf dem L1and. Dort ikann der 
Baiumeister, ider lVJiaurermeister den iPlian :fertigen; 
das ist auch die Praxis 1auf dem L1and. Wi!r ibriau
chen ihn vi-elmehr - rund das igieM ·g·erad·ezu aus 
dem Artikel 1 ihervor - vor •aHem für diie Lösrung 
künstlerisch·er . .Aiufgiaben 1bei Großbauvorhaben. 

Wenn ich mir unte•r diesem V:or.:z;eichen das Ge
setz 1ans·ehe, idann s1agie ich: Ein Gesefrz zum Schutz 
des Architektenhexufes braruchen w:ir. Aiber wir 
)::>rauchen nicht ein Ges1etz, das .g1e!i.chzeitig noch 
r·eg•el t, was der Architekt machen darf oder was 
er nicht machen darf. Wir müssen •eigentlich ;etwas 
g'aruz ander·es !b!a:ben, und wenn wk es nicht halben, 
müssen w:i.r es schaffen. Wir a:nüissen nämlich das 
Prädikat „Airch1itekt" schon mit dem Verlassen der 
Schule schaffen können. 

{Zurruf: Ist schon so!) 

Anscheinend ist es nicht so; sonst würiden wir 
nicht über dem Gesetz hier sitzen. - Über dieses 
Prädtkat „Architekt" .Imnn nämlich keine Verwal
tungsdienststeUe m1f Gruilld eines Gesetzes ent
scheMen. D.iJe Kenntnisse, die notwend:ig sind, um 
Architekt zu sein - es soll ja nicM nur ein Titel 
sein -, lmnn letzten Endes I1!Ur ·~ine Schule über
prüfen. So :glaube ich, d·aß das Gesetz notwerudig 
ist zum 1Schiutz einer gewissen Berrufsgruppe, daß 
a1ber nicht gleichz·eitig h'ineingesclwauibt sein dür
fen alle die EinschräDJkungen, die w!i.r hie·r viel-

leicht noch nicht s•ehen, die 1a:ber im a.llgeme:inen 
befürchtet werden. 

Ich glaiube das eine: Wenn wir das Gesetz befür
worten, so dürfen wir nicht gleichzieit:üg den F·eh1er 
machen, daß wir s•ag·en: We•r j.etzt den Titel „Archi
tekt" führt, darf nicht g1eichzeitig etwas 1ande·res 
tun. So, gJaube ich, ist ·auch schon der Zusatzantrag 
der CSU ein g·ewisses Entgegenkommen zrum ur
sprünglichen Gesetz.estext, ia.lber ich möchte fast 
sagen, er ist iilberfiüssig. lDenn seh1en Si.e, es heJßt: 
D±e iBe•rufsib:ezeichnrung „Architekt" darf nicht im 
Z1us1ammen!bJang mit der Ausübung einer anderen 
als 'haug·ewer1blichen Täti.gk!eit :geführt werden. 
Nun, wenn einer wirklich 1aus1bi1duinJgsmäßig Archi.,. 
tekt ist unid in 1d:ie Liste 1arufgenommen wurde, 
war.um soll ·er rum Gotteswillen nicht •auch den 
T:itel führen dür:uen, wenn ·er •plötzlich, da v1eUeicht 
noch ·ein Bruder im ~Geschäft fät:i:g ist, eline andere 
Produktion daz,u nimmt, da ,er die Ausibildung ihat? 
Wir sollen keine der1arti:gien Ein:sch1:"änikungen ma
chen. Das, :gla1UJbe ich, wäre das iRlichtig·e. 

So würde ich dring.end empfehlen, dieses Gesetz, 
das sich in de·r heutig1en Plen!ars:itzrung als 1bereits 
ziemlich ahg·eändert durch den Riechts.:: 1und Ver
fossrungsaiusschuß •erwiesen hat - 1man erkennt 
nämlich den ursprüngJJichen T·ext fast nicht meihr, 
mit dem ·es damals den Wirtsch.aftsaus·sch!Uß ver
lassen !hat -, noch einmal 1an den ·zuständigen 
Fiachausschuß, nämlich den .Wirtschafbs1arusschuß, 
zurückzuverweisen. 

P1·äsident Dr. Rundhammer: Das Wort erbiUet 
Wieiter der Herr Aibge011dnete Meix.ner. 

Meixner i(CSU): iHerr Präs&dent, Hohes \Haius! Ich 
stelle den förmlichen Antrag, das Gesetz zur noch
maliigen Behandlung an dte 0uständig1en Ausschüsse 
ins1besondere an den Wirtschafts.ausschuß, !Z'llrück~ 
zuiv·erwe:isen. 

'(.AJbg. Stock: Ein!Verstandien!) 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Dte Aussprache ist 
gieschlossen. 

Wir kommen zur Albstimmung ü:b.er den Antriaig, 
oder nrunmehr :in al'1er Form - voriher 1als Eventl\lial
antmg - .gestellt wird. Wer 1deir Rückverweisung 
an die ·z1uständigen Arusschüsse d5'e Zru:Stimmu:ng er
te:ilt, wolle sich vom P1atz erheben. - Ieh bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenfüaltrungen? - Die 
Rückv·erweisung ist mit Meihrheit beschlossen. 

Ich rufe nrunmehr a1Uf die Ziffer 5 der Taiges
ordnrung, nachdem wir 1dllie Zii:ßfier 4 bis morgen 
zurückstelJ.en müssen, bis der ·Rechts- und V·erf.as
sungs1ausschuß .zu 1dier in 4 erwähnten Materie Stel
lung :genommen hat: 

Antrag der Abgeordneten Meixner und Frak
tion, von Knoeringen und Fraktion, Dr. Geisl
höringer und Genossen, Luft und Genossen 
und Wolf Hans betreffend Bau des Sylvenstein
speichers (Beilage 4528). 

Über die Beratungen des Arusschusses für Wirt
schaft rund Ver.klehr QBeHa:g·e 4•528) berichtet der 
Hen Albgeoridnete Pösl. 
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Pösl (CSU), 'Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren, Hohes Haus! 1Der Ausschuß für Wirtschaft 
urud Verkehr hat in seiner Sitziung vom 31. Juli 
1953 wiederum die Ange}egenheit Sylvensteinspei
cher :beihandeJt. Da foststand, daß vor·erst weder der 
große noch der kleine Sylvensteinspeicher g·eibaut 
werden kann, weil die hi·e:für notwendigen Gelder 
nicht aufgebracht weDden können, ih1at der Aus
schuß für Wirtsch:aft und Ve~keihr 1e:instimmig fol
gende Fassung 1angenommen: 

1. DLe Sta.atsr•egierung wird beauftragt, dafür 
zu sorigen, daß mit dem ll3aiu eines Hoch
wasserspeichers am Sylvenstein nach den 
Plänen der Obersten iß1arubehörde möglichst 
sofort !begonnen wird. 

2. Der HochiW1assersipeich1er ist so anzulegen, 
daß di!e erstellten Anlagen rauch frür den 
weli.teren iA.usba:u zu einem großen Energie
speicher, dessen PJ,aruung arbzusch.l!ießenr i:st, 
Verwendung finden 1können. 

Ich bitte d~s Hohe Haus, di!esem Antrag zuzu
stimmen. 

Vizepräsident Hagen: Ich eröffne die Aussprache. 
Zum Wort ist gemeldet der Herr Abgeordnete 
Dr. Hundhammer. Ich erteile ihm das Wort. 

· Dr. Hundhammer (CSU): Meine Damen und Her
ren, Hohes Haus! Es liegt zwar ein einstimmiger 
Beschluß des Ausschusses vor, aber es handelt sich 
um eine Materie von außerord~ntlich weittragen
der Bedeutung. 

(Abg. Stock.: Sehr richtig!) 

Das Objekt, für das die Ziffern hier nicht ersieht~ 
lieh .sind, ist derzeit auf etwa 29 bis 30 Millionen DM 
veranschlagt. Man will es mit einer Summe von 
2 Millionen DM in Angriff nehmen, die augenblick
lich im Außerordentlichen Haushalt zur Verfügung 
stehen, ohne daß die Gesamtfinanzierung geklärt 
ist. Dabei werde ich wenigstens meinerseits von 
Fachleuten dahin unterrichtet, daß auch die Durch
führung des jetzt als sogenannter kleiner Speicher 
bezeichneten Objekts nicht mit der Summe, die 
jetzt genannt worden ist, möglich sei, sondern daß 
man insbesondere bei den Straßenbauten mit einem 
ganz wesentlich höheren Kostenbetrag rechnen 
müsse. Wenn der kleine Speicher gebaut wel'den soll, 
ist es notwendig, die Gesamtdi:sposition so zu treffen, 
daß dem Bau eines großen Speichers nicht irgendwie 
durch ungenügende Fundierungen nicht genügend· 
Rechnung getragen ist oder aber Straßenbau
ten, die beim jetzigen Projekt auf 35 Meter Höhe 
vorgesehen sind, hernach neu durchgeführt und 
auf 100 Meter gehoben werden müssen. Wenn aber 
die Straßenbauten in dem Umfang durchgeführt 
werden, wie ihn das große Projekt erfordern würde, 
erfordern sie allein schon eine Summe, die um 
mehrere Millionen DM über das jetzige Projekt 
hinausgeht. Wenn man 5 Millionen von den Bayern
Werken zur Verfügung hat, so möge man sich 
bei der Verwendung dieser Summe sehr überlegen, 
·Ob es vernünftig ist, sie in diesem Objekt zu ver-

bauen. Wir haben augenblicklich eine Stromlage 
in Bayern und in Deutschland, die keine Strom
knappheit mehr bedeutet. Es steht in Aussicht, daß 
der Bau am Jochenstein in absehbarer Zeit eine 
weitere wesentliche Verbesserung der Stromver
sorgung bringen wird. Unter diesen Umständen 
sollte man sich so1che Baumaßnahmen wohl über
legen und in sie nicht in übereilter Art hinein
steigen. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Und was ist mit dem 
Beschluß von seinerzeit?) 

In einem Zuruf wird darauf hingewiesen, daß 
der Bayerische Landtag, ich glaube, vo.r fünf Jah
ren, gewisse Zusicherungen bezüglich der Wasser
führung der Isar gegeben hat. Diese Zusicherungen 
sollen durch ein Projekt von rund 30 Millionen DM 
- ich bin überzeugt, daß es auf weit über 40 Mil
lionen DM kommen wird - jetzt eingelöst werden. 

(Zuruf von der BP: 70 Millionen DM!) 

- Es kommt ein Zuruf, der eine noch höhere 
Summe nennt. Zur Zeit haben wir den Zustand, 
daß bezüglich der Stadt Tölz, die an diesen Dingen 
ursprünglich besonders interessiert war, durch ein 
Abkommen mit der Bayernwerk AG. bereits eine 
Beruhigung eingetreten ist. Ich glaube, daß der 
Nebenzweck des jetzigen Baues, die Hochwasser
gefahr zu beseitigen, wohl nicht ganz richtig gelöst 
wird. Gerade im Hinblick auf den Zwischenruf des 
Herrn Abgeordneten Dr. Lacherbauer möchte ich 
betonen, daß 1der Speicher die gleichmäßige Wasser
führung der Isar sicherstellen soll. Dies ist der 
Wunsch der Isarwinkler, der Tölzer gevvesen. Vlenn 
dieser Zweck durch den Speicher erfüllt werden 
soll, kann er nicht gleichzeitig als Hochwasser
speicher dienen. Wenn nämlich ein ·Speicher das 
ganze Jahr hindurch Wasser abgeben soll, um die 
gleichmäßige Wasserführung der.Isar zu regulieren, 
muß er gefüllt sein; weil er nµr dann in Notzeiten 
eingreifen kann. Soll er andererseits als Hoch
wasserspeicher die Anlieger an der unteren Isar 
vor Hochwasser schützen, so. muß er leer sein, um 
bei Hochwasser das Wasser aufnehmen zu können. 
Da aber dieser Speicher nur etwa ein Fünftel des 
Gebietes erfaßt, das bei Hochwasser Überwasser 
liefert, und vier Fünftel der Hochwasserge'fahren 
für die untere Isar aus einem Gebiet kommen, das 
durch den Sylvensteinspeicher überhaupt nicht er
faßt wird, möchte ich mich auch in Anbetracht des 
doch sehr großen Risikos bezüglich der weiteren 
Finanzierung offen und klar gegen die Inangriff
nahme des Objekts in dieser Form aussprechen, 
auch wenn ein früherer Beschluß vorliegt, der den 
Bau eines solchen Speichers grundsätzlich in Aus
sicht genommen hat. Darüber hinaus glaube ich, 
daß man bei der Verwendung von Summen in die
sem Ausmaß jetzt doch mit einer gründlicheren 
Planung und Überlegung vorgehen sollte, als es 
hier bisher geschehen ist. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Luft. 

Luft (EHE): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Der Befrat nach Artikel 160 der bayeri-
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sehen Verfassung und der Wirtschaftsausschuß des 
Bayerischen Landtags haben sich fast. zwei Jahre 
lang mit diesem Problem beschäftigt. Ich muß er
klären, daß alle Bedenken, die der Herr Kollege 
Dr. Hundhammer hier vorgetragen hat, dort dis
kutiert worden sind. Ich selbst habe in der jewei
ligen Diskussion immer wieder· Bedenken geltend 
gemacht, die dazu dienen sollten; die endgültige 
Klärung des Projekts herbeizuführen und die be
absichtigten Gedankengänge klarzulegen. Dabei hat 
sich folgendes herausgestellt: Erstens lautet ja die 
Grundfrage: Soll jemals in Bayern ein großer Syl
vensteinspeicher errichtet werden oder nicht? Wenn 
er errichtet werden soll, dann ist es durchaus rich
tig, daß man über einen kleinenSylvensteinspeicher 
hinweg ohne weiteres zur Errichtung eines großen 
Sylvensteinspeichers kommen kann. 

(Abg. Dr. Rundhammer: Wenn die Fundierung 
genügt!) 

- Die technischen Erläuterungen sind in den ent
sprechenden Ausschüssen gegeben worden. Es 
wurde erklärt, daß sehr wohl ein bestimmter Be
trag, der jetzt ausgegeben wird, bei der Verwirk
lichung des großen Speichers überflüssig ist. Das 
ist ganz klar. Das wurde von den Fachleuten ohne 
weiteres anerkannt. Aber dieser Betrag steht 
in keinem Verhältnis zu dem Kostenaufwand des 
Großspeichers. Die Beschaffung von Erkenntnissen 
mit dieser Vorleistung - und es werden dabei tech
nische Erkenntnisse gewonnen, die sich auf die 
Fundierung beziehen, Herr Präsident -, die hier 
vorgesehen ist, schien damals bei den Beratungen 
als durchaus zweckmäßig. Nur eines scheint mir 
nicht zweckmäßig, und das verwundert mich jetzt, 
nämlich, daß man im Grundsatz um den heißen 
Brei herumredet, mit anderen Worten: Man will 
doch nicht oder will vielleicht doch. Ich stehe auf 
dem Standpunkt, man sollte sich endgültig ent
scheiden. 

Ein Großspeicher bietet natürlich die Möglichkeit, 
gleichzeitig auch als Hochwasserspeicher zu dienen, 
weil er in einem gewiss·en Umfang durch die 
entsprechende Dimensionierung so gebaut sein 
kann, daß er alle Eventualfälle zur Aufnahme von 
Hochwasser berücksichtigt. Er ist auf der anderen 
Seite ein Speä.cher, der d1e Eli!gnrung :besitzt, W1asser 
zur Niederwasserregulierung abzugeben. Das also ist 
an sich bei einem Großsylvensteinspeicher geklärt. 
Alle anderen Lösungen erscheinen natürlich immer 
nur als Interimslösungen, die meiner Meinung nach 
nur vertreten werden können, wenn der Groß
sy l vensteinspeicher endgültig die Grundlage künf
tiger bayerischer Planungen abgibt. · Auf diesen 
Standpunkt habe ich mich gestellt. Ich habe im 
Wirtschaftsausschuß selbst und auch im Beirat nach 
Artikel 160 der Verfassung wirtschaftliche Argu
mente vorgetragen, die gegen einen großen Sylven
steinspeicher sprechen könnten, etwa das Argument 
der geringeren finanziellen Aufwendungen bei 
günstigeren Projekten in den Nachbarländern von 
Bayern, an denen sich Bayern beteiligt, um so die 
wirtschaftliche Sicherung der Stromleistung herbei
zuführen. Das hat zur Voraussetzung, daß wirt-

schaftliche Gegenleistungen in Form von andern 
Wirtschaftsgütern, die in Bayern erzeugt werden, 
an jene Länder möglich sind, die uns Strom liefern. 
Ich muß aber zugeben, daß es bei der künftigen 
Entwicklung auf dem Gebiet des Strombedarfs, die 
unweigerlich kommen wird, auch wenn im Augen
blick ganz richtig gesehen eine gewisse Sättigung 
vorhanden ist, zweckmäßig wäre, wenn Bayern 
selbst ein Großspeicherwerk besitzt und einen ge
wissen Ausgleich cles Strombeclarfs im eigenen 
Land selbst herbeiführen kann, obwohl auch dann 
noch in einem hohen Maße Fremdbezug erforder
lich sein wird. 

Das ist an sich die ·Lage. Ic::h hatte deshalb auch 
am 28. Juli einen Antrag eingereicht - ich wun
dere mich, daß er hier nicht vorliegt -, der einen 
Punkt 3 folgenden Inhalts vorsieht: 

Nach Abschluß der Pl1anung des Großenergie
speichers am Sylvenstein sind Finanzierungs
möglichkeiten zur raschen Verwirklichung des 
Baus zu prüfen. 

Mit anderen Worten: Ich war der Auffassung, es 
müßte endlich etwas geschehen, um alle eventuellen 
bayerischen und sonstigen Mittel zu mobilisieren, 
um den großen Sylvensteinspeicher, der ja eine be
achtliche Bauzeit hat, in absehbarer Zeit, etwa bis 
Ende 1960, zu verwirklichen. Das ist ein Zeitpunkt, 
zu dem er in jedem Fall eine große wirtschaftliche 
Bereicherung Bayerns darstellen wird. Damit muß 
man aber jetzt anfangen, sonst wird man etwa im 
Jahre 1958 bedauernd der EntwicJ:dung nachsehen. 
Das ist die Sachlage. 

Meine Damen und Herren, Sie stehen vor der 
Frage: Großer Sylvensteinspeicher - ja oder nein? 
fst die Staatsregierung bereit, seine Finanzierung 
voranzutreiben - ja oder nein? Das, was jetzt ent
schieden wird, ist nur ein kleines Teilprojekt, das 
für die endgültige Frage nicht von entscheidender 
Bedeutung ist. Es .ist eine Interimslösung in bezug 
auf die Niederwasserregulierung, weiter gar nichts. 
Das ist die augenblickliche Situation. Ich habe immer 
angeregt, endlich zum großen Sylvensteinspeicher ja 
:zu sagen und dann auch seitens der Staatsregierung 
alle Maßnahmen zu treffen, damit er verwirklicht 
wird. Andernfalls muß man das Projekt ablehnen. 

' Das ist auch eine Angelegenheit des Hohen Hauses. 
Dann schaut auch die Frage der Hochwasserregulie
rung und die der Niederwasserregulierung - viel
leicht haben Sie da recht, Herr Kollege Dr. Rund
hammer - anders aus. Wenn der Hochwasserspei
cher nicht verwirklicht werden soll, dann muß man 
das endgültig anders regeln. 

(Abg. Dr. Rundhammer: Richtig!) 

Der Ansicht bin ieh auch. 

Vizepräsident Hagen: Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Dr. Lacherbauer. 

Dr. Lacherbauer (BP): Meine Damen und Herren! 
Ich bin Herrn Dr. Hundhammer sehr dankbar, daß 
er mit derartiger Klarheit seinen Standpunkt, den 
man ja bereits im Isarwinkel kennt, hier präzisiert 
hat. Er hat zwar am Schluß eine Formulierung 
gewählt, die ihm eine Rückzugsmöglichkeit schaffen 
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soll; ich sage Ihnen aber folgendes: In Wirklichkeit 
will er nicht ja sagen. Nun darf man nicht einfach 
glauben, daß man hier freie Hand hat. Die hat man 
nicht. Man hat eine Entscheidung getroffen, und 
an diese Entscheidung ist jeder gebunden, nicht nur 
als einzelner, sondern jedes Staatsorgan, weil es 
eine Entscheidung war, die nicht isoliert dastand, 
nicht eine freie Ermessensentscheidung, sondern 
eine Entscheidung, die nur im Zusammenhang mit 
der Erteilung einer wasserpolizeilichen Erlaubnis 
zu verstehen ist. 

Aus diesem Grunde sehe ich mich veranlaßt, hier 
auf die Entstehungsgeschichte dieser Angelegenheit 
nochmals einzugehen. In den Jahren 1946 und 1947 
hatten wir zugegebenermaßen eine starke Strom
not. Diese war vor allem darauf zurückzuführen, 
daß es uns an elektrischen Aggregaten fehlte. Wir 
durften auch nicht Zusatzaggregate schaffen und 
waren daher darauf angewiesen, durch eine beson
ders hohe Wasserführung an den bereits bestehen
den Energieversorgungsquellen eine Verstärkung 
der Wassermassen herbeizuführen. Da kam zu
nächst einmal das sogen•annte Walchenseewerk in 
Frage. 

Wenn man mm eine über den Gemeingebrauch 
hinausgehende Nutzung an einem Gewässer ziehen 
will, dann bedarf man dazu einer sogenannten 
wasserpolizeilichen Erlaubnis. D1ese wtiird nicht 
vom Parlament, sondern von den Verwaltungsbe
hörden, und zwar na\:!h Maßgabe der Gesetze, er
teilt. Das einschlägige Gesetz ist das Wassergesetz, 
und zuständig für die Erteilung der ·wassererlaub
nis ist die untere staatliche Verwaltungsbehörde, 
in diesem Falle also der Landrat von Tölz. Der 
Landrat von Tölz hatte bei der Prüfung des Er
suchens ·der privaten Aktieniges:ellschaft Biayern
werke, genau so wie beim Herrn Huber und beim 
Herrn Meier, zu prüfen, uriter welchen Voraus
setzungen die Erlaubnis erteilt werden kann. 

Nun sieht das Wassergesetz - ich muß jetzt aus 
dem Kopf zitieren, denn ich habe nicht gedacht, 
daß angesichts eines einstimmigen Aus~chußbe
schlusses eine so tiefschürfende Debatte erforder
Jich wäre - in Artikel 47 vor, daß bei der Ertei-

. lung der Erlaubnis auf eine Reihe von Belangen 
Rücksicht genommen werden muß, insbesondere 
auf die Interessen der Anlieger, der Landwirt
schaft, der Forstwirtschaft, der gewerblichen Wirt
schaft usw. Diese Erlaubnis kann nur als eine ein
heitliche erteilt werden und ist nicht etwa eine 
konstituierende Maßnahme, sondern sie sagt nur 
eines: Bewerber, wenn ich dir gestatten soll, daß 
du-das Wasser abzapfst, um es für deine Zwecke zu 
verwenden, dann will ich das tun, wenn du die 
und die Voraussetzungen erfüllst. Nun kann der 
Bewerber nicht sagen: Jawohl, die Erlaubnis 
nehme ich an, aber die Bedingungen oder die Auf
lagen, unter denen sie erteilt ist - also, sagen wir 
gleich, die Stücke des Rechtsgeschäftes, die ihm 
unangenehm sind -, lehne ich ab. 

(Sehr gut! bei der BP) 

So geht es nicht. Er konnte ja sag·en, ·er konnte 
nein s<e11gen. Es l.st geniau dias gleiche, wie wenn ein 

Bauwerber, der sich wegen Bebauung seines 
Grundstückes an die Baupolizeibehörde gewandt 
hat, eine Erlaubnis bekommt, soferne er die Auf
lagen erfüllt, die nach der Bauordnung oder nach 
den anderen Vorschriften, die hier mitberücksich
tigt werden müssen, zu befolgen bereit ist. Er kann 
·aber nicht sagen, das eine will ich und das andere 
kann mich gern haben. 

Nun hat man sich seinerzeit, weil man wußte, 
daß diese Angelegenheit bei der unteren Verwal
tungsbehörde nicht so einfach über die Bühne lau
fen wird, an das Gesetzgebungsorgan gewandt, das 
in Wirklichkeit gar keine Befugnis hatte, hier eine 
Erlaubnis - mit oder ohne Bedingungen, mit oder 
ohne Auflagen - zu erteilen. Es wurde wiederum 
jene unselige Praxis angewandt, die seit fast 
50 Jahren in Bayern betrieben wird, nämlich daß 
man sogenannte vorläufige Genehmigungen auf 
Grund des Artikels 175 oder 176 des Wassergesetzes 
erteilt und sich wegen der Abwicklung und der so
genannten Sicherstellung der übrigen Interessen
ten gar nicht mehr bekümmert und es den ande
ren überläßt, ob sie sich auf dem Privatrechtswege 
durchsetzen können oder nicht. Wir haben Fälle, in 
denen nach 30 Jahren noch keine endgültige Er
laubnis erteilt ist. Ich habe erst vor kurzem an
läßlich der Beratung des Haushalts des Innenmini
steriums oder des Finanzministeriums auf diese 
unmöglichen Dinge hingewiesen. Der Verwaltungs
gerichtshof hat in der Zwischenzeit auch der Pra
xis eine;; auf die Finger geklopft. Hier haben wir 
wieder den Fall, daß eine vorläufige Erlaubnis er
teilt ist, ohne daß gleichzeitig die Bedingungen, 
unter denen die Erlaubnis erteilt wurde, endgültig 
festgelegt wurden und ihre Durchführung sicherge
stellt worden wäre. 

Nun sage ich Ihnen folgendes: Der Landtag hat 
seinerzeit einen Beschluß gefaßt. Dieser Beschluß 
stellt eine Einheit dar. 

(Abg. Stock: Wie lautet der Beschluß?) 

- Der Beschluß lautet sehr einfach, Herr Kollege 
Stock, wenn Sie sich daran erinnern können. 

(Abg. Stock: Ich habe den Beschluß hier!) 

- ·Ja, bitte, geben Sie ihn her, dann lese ich ihn 
vor. 

(Abg. Stock: Das ist etwas ganz anderes, als 
behauptet wird!) 

__: Ja, das wird sich herausstellen. 

(Abg. Stock übergibt dem Redner das 
Schriftstück) 

- Das ist er nicht! 

(Abg. Stock: Das ist er!) 

- Nein, das ist ein Bericht des Bayernwerks und 
sonst nichts. Geben Sie mir den Originalbeschluß! 

(Abg. Stock: Das ist der Beschluß!) 

- Nein, das ist ein Bericht des Bayernwerks, der 
Beschluß ist indirekt zitiert. 

Herr Kollege Stock, Sie haben so viel Freude an 
den Juristen, 

(Heiterkeit) 
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aber wenn Sie rechtlich denken, dann müssen Sie 
doch zugeben, daß nicht das eine neben dem ande
ren gewollt, sondern daß beides als Einheit gedacht 
war, und da geht es eben nicht an, zu sagen, das 
eine halten wir aufrecht, aber um die anderen Auf
lagen, die mit dem Beschluß veribunden waren, 
kümmern wir uns nicht, um diese anderen Ange
legenheiten sollen sich diejenigen kümmern, die 
die Leidtragenden sind. 

Meine Damen und Herren, gehen Sie einmal hin
aus in den Isarwinkel und fragen Sie, was man 
dort denkt! Sie werden dort hören, daß man sich 
fragt, ob denn das Wort des Landtags noch etwas 
gilt oder ob es nichts mehr gilt und in welchem 
Interesse diese Beschlüsse gefaßt wurden, etwa im 
Interesse des Landtags oder derjenigen, die durch 
die Wassera:bzapfung, die ·gegen den Naturlauf 
geht, benachteiligt worden sind. Der Beschluß -
und da möchte ich doch dem Herrn Kollegen Stock 
das Gedächtnis etwas stärken - hat damals ge
lautet: Der Landtag stimmt di~ser Vorlage zu, 
wenn gleichzeitig der Hochwasserspeicher gebaut 
wird. Auf Grund besonderer Einwendungen, die 
die Baubehörde, insbesondere der damalige Staats
sekretär Fischer machte, hat man noch das Wört
chen „möglichst" eingefügt. Ursprünglich hat es 
nur „gleich:ceitig" geheißen. 

Es geht also heute um die Erfüllung des seiner
zeitigen Versprechens des Landtags, das er am 
Ende seiner ersten Legislaturperiode neue:clich be
stätigt hat. Nur um dieses Versprechen geht es und 
um sonst gar nichts. 

Natürlich steht diese Frage in einem Zusammen
hang, der von allgemeinem Interesse ist. Ich kann 
das ganze Projekt auch in das Problem der soge
nannten gesamten Energieversorgung in Bayern 
hineinlegen. Wenn ich unter diesem Gesichtspunkt 
das Isartalproblem anfasse, kann ich mir natürlich 
die Frage vorlegen, ob man im oberen Isartal, ähn
lich wie zum Beispiel am Lech, die dort vorhan
denen Wassermassen auffangen •und für die Ge
winnung von Energie verwenden soll. Im Zusam;_ 
menhang mit der Auflage, die dem Bayernwerk 
gemacht ist, kann man auch noch die ·zweite Frage 
stellen: Wie wäre es, wenn wir uns bei der Ge
legenheit gleichzeitig um die Hochwasserregulie
rung im Unterlauf der Isar kümmern würden? Ich 
möchte dem Herrn Dr. Hundhammer sagen: Die 
bayerische Oberste Baurbehö.rde hat dem Landtag 
in großen Berichten diese Frage bereits vorgetra
gen. Sie hat gesagt, man könne die Auflage, die 
mit der Konzessionserteilung verbunden ist, mit 
dem Problem der Hochwasserregulierung der 
unteren Isar verknüpfen, man könne sie aber auch 
gleichzeitig mit dem Problem der allgemeinen 
Energieversorgung in Bayern verknüpfen. Daß 
man das vernünftigerwefae auch tun soll, wird 
jeder zugeben, der wirtschaftlich zu denken bereit 
ist. Die Oberste Baubehörde hat uns die Projekte 
im einzelnen nach der technischen und nach der 
wirtschaftlichen Seite genau erläutert. Der· Wirt
schaftsausschuß hat die Probleme monatelang ge
nau untersucht, und zwar auch durch Augenschein 
am Sylvenstein draußen. Er ist zu der Auffassung 

gekommen, genau wie der Haushaltsausschuß, daß 
jetzt das Projekt in der Form angefaßt werden 
inuß. Sich aber auf den Standpunkt zu stellen, daß 
man in der Entscheidung frei ist, verstehe ich 
jedenfalls nicht. 

(Beifall bei der BP) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Alb:geo11dnete Pieihler. 

Piehler l(SiPD): !Herr Präs1ident, meine !Damen 
und Herren! Ich hcvbe an der Arbfassung des Be
schlusses über die Überleitung des Rißibachs im 
Juni 1947 maßgebend mitgear•beibet. Ich. war in 
der kleinen ~ommiss:ion, die nur 1aus fünf Per
sonen b:es.tand iund dd.e den Beschluß endgültig a1b
g.ediaßt hat. Ich möchte 1eigens ihetonen, der damalige 
Albigeordnete Stinglwagner und ich haben uns bis 
zum Schluß dag·e:gen geweihrt, •ilie ißieding1ung auf
zunehmen, daß 1gleichz·eitig mit der Überleitung 
des Rißbachs eiin Wasserspeicher g•e•baut we·rden 
soJl Wir wußten, ·C!Jaß das Schwier:.ig.keiten macht. 
Wenn a:ber diese Formulierung <rricht ihine:ing·ekom
men wär·e, dann wäre der !Heschliuß zur Überleitung 
des 1Riß:hachs ni<e zustande 1g1e1kommen. 

'(Seihr riichtig! ibei der iBP) 

Das muß fostgestellt werden. Es wiar nicht ·ein 
einfacher 'Beschluß des LaIJJdtags, den man jeide:r
:oed.t wieder ändern kann. Wir können doch den 
damaHg1en Landtag nicht Lügen 1strafon. Es ist 
1ang·e über die· Überleitung des Rißbachs verhandelt 
worden, man hiat sich alles überlegt un!d d:er Be
schluß d.st damals nicht, wie 1es oft gesagt wird, 
übereilt ge:liaßt worden. Wir miußten den Rißbach 
übedeiten. iDer 1Beschluß wär,e ralber nach der da
maligen Stimmung des L1andtags nie ·zustande ge
kommen, wenn in den ißieschluß nicht auch he:rein
g·ekommen wäre, daß der Was'S'erspeicher geobaiut 
werden muß. Wenn wir dieses Versprechen schon 
gerg·elhen haiben, müssen wd.r es iauch halten. Ich 
wernigstens w:ürde· mich me dazu hergeben, die 
Be:dingung1en dieses !Besch1uss•es, der nach so harten 
Kämpfen zustande gekommen ist, wobei 95 Prozent 
der damalig.en Landfagsaibgeordneten diie Bedin
gung gestellt ha.hen, daß der Wiasserspeicher .gelbaut 
werden muß, oihne weiteres j1etzt aufzuheben. Das 
:ist einfach unmöglich! Wollten wir ehren solchen 
Besch1uß des L1andtags j·etzt 'au:fihehen, würden wir 
bei der Bevölkerung draußen nicht meh.r ·ernst 
genommen werden. 

Und nun noch einiges zur Energieversorgung 
selbst! Herr Präs1dent Dr. Hundhammer, es ist 
Ihnen da ·e'in Irrtum unterlaufen. Wir hiaiben in 
Bayern nicht genügend Strom, sonidern müssen 
j•etzt noch jährlich 1 Md.Ui.arrde Ibis 1112 Mil1ia11de~1 
Kilowattstunden :Strom einführen, zum Teil aus 
dem ·Rhein1and, ·zum Teil :aober a-qch aus Österreich 
und Itarien. 

(Abg. Dr. Hundhiammer: A'US Italien nd.cht 
mehr!) 

Wenm. wir iaugenlbHcklich aus Ital[en keinen 
Strom einführen, 

{A1bg. Dr. Hundhammer: Schon läng1er·e 
Zeit nicht mehr!) 
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so frl1a:ben wir doch j·edenfalls aus Italien und Öster
reich Strom 1ein:geführt und dafür Deviis·en bezahlt. 
Es !hat .auch vor zwei oder drei J1ahren d1ie 110-kV
Leitung vom RWiE Illach Bayern nicht mehr ausge
reicht, 1und ·es mußte eine 220-kV-Leitung g•eibaut 
werden. Fmgen Sie, was die gekostet hat! Die 
220-kV-<L·etitung soll j-etzt schon w:i!eder nicht mehr 
ausr.etichen, unid es soll eine 380~kV-Leitung gebaut 
werden. Wenn diese gehaut w'ird, wird selbstver
.stän1dlich die ißedingunig daran geknüpft, daß wir 
weiterhin und dann noch mehr Strom von Nord
rhein-Westfalen beziehen. Die droben stecken dann 
das Geld und die Steuern •etin, und wir iherunten 
zahlen d1e Ar1beitslos•enunt•erstützungen. Sovi:el zur 
Stromversorgung! ·wir haben nicht genügend 
Strom. lB:ei den Verhandlungen im Wi:rtschiaftsaus
schuß und besonders im 160·er-Ausschuß - •es ±st 
beda'U'erllich, daß diese Verih!andlungen seiit zwei 
J,a:hren 'hint·er -v1eTSchlossenen Türen stattgefunden 
halben, idaß nticht ·eine größere Zahl von A1bgeord
neten di:e Möglichkeit _blatte, !diese iDinge mit anzu
hören - '.ist ig:esagt worden, 1d1aß das 1arme Öster
reich und das noch ärmere Italiien - ich weliß es 
nicht meihr g.anz genaiu - 100 oder 150 Wassers;pei
·cher ·1ge:baut h1aiben. Wenn die hauen, dann solUe 
auch Bay1ern seine W1asserkräfte - wir haben ja 

· ke1ne Koh1e, wir haben nur uns·ere Wasserkräfte -
e-benf.alls ausbla:uen, damit 'B1ayern nicht für die 
ganz·e Zukunft sowolhl beli ·der Kohle wie he·im 
Strom von Nordrhein-Westfalen 1a1bhängig ist. Ich 
wen11gstens bin 1der Auf:ßa.ssiung, daß das nicht gut 
wäre, sondern daß wir alle Vorsorg·e tl'effen müß
ten, zium mindesten die weiße Kohle, die W!ir in 
Bay1ern ha:ben, auszunützen. 

Reim Hochwasser ist es genau so-, Herr Prä
sident Dr. Rundhammer. Es wird immer erklärt, 
heim !Hochw:assersch:ut·z komme es dariauf •an, die 
Hochwa1sserspitzen a1bzufang1en; denn die s~Jen das 
Gefährliche. Katastrophenhochwasser mag ja nur 
alle 4 01der 5 oder viel1eicht 10 J1ahre e'.intreten. 
Wenn a1ber dann 1einmral ein solches Hochwasser 
kommt, das. dlie j1et.ziJg,en Hochwiasserdämme über
flutet, dann reißen dte Dämme und entsteht ein 
Sch1aden, 1der vlielleicht höiher 1:st 'als dias, was der 
Hochw:assempeicher kostet. Oder es müßten die 
Hochwasse·rdämme an -der unteren Is1ar so !hoch 
g'e:b-a·ut werden, daß s'Le in der L1aig•e sind, j•ederzeit 
auch das .Spit·zen:hochwasser abz:u:ßang·en. Wenn_ 
113-her durch. den 1Srpelicher die Hochwiasserspitzen 
abgefangen werden können,- genügen die j-etzigen 
Hochwasse11dämme. Wi11d 1der Speicher nicht ge
haut, dann müssen, wie gesagt, die ·Dämme erhöht 
werden. Das geht schon bei Lenggries ·an. Dort 
muß die Brücme jetzt umg-eba:ut w:erden. Der Bau 
kommt vi'el lbilli:ger, wenn der Hochwasserspeä.cher 
errichtet wil~d. Also 1auch he'im Hochwasser ist die 
Geschichte ein -klein, 1bißchen anders, 1als der Laie 
melint. Ich !bin 1elbenfalls Laie, das muß ich ein
gestehen, aoher nach1dem 'ich schon jahrelang mit
a11beite l;md immer Wieder die Ding1e ih!a:be 1anhören 
müssen, ~ann ich mir einen kleinen B-egriff davon 
machen. Es geht darum, die Hochwasserspitze ab
zuköpfen, und sie wird abgeköpft durch den 

kleinen Sylvensteinspeicher. Es ist bedauerlich, daß 
man den großen Sylvensteinspeicher nicht hauen 
lmnn. Ich 1bin mir sel.bst 1darüher d.m klJaren, daß 
man in Bayern 350, 400 oder 500 Mill'ionen DM 
zur Zeit nicht 1a:ufüringen kann. ,Eis muß also vor
erst ·ein Weg gesucht wenden, um den Bau des 
kleinen Sylvensteinspeichers zu finanzieren. Wenn 
wLir den Spitzenstrom 1a•us Nordrlhiein-Westfalen be
z:Ve'hen müssen, müssen w:ir 'a1uch den Spitzenpreis 
'beZJahlen. Wenn wir den Spitzenstrom selbst er
zeugen könnten, wären wir -a-u.s mancher Kalamität 
heraus. Den Spitzenstrom würide der große Sylven
steinspeicher Hefern. Aiber alle diese Dlinig•e können 
meiner Meinung nach linder :heutigen Sitzung noch. 
nicht richtig g·eklärt w:erden; 1denn ich 1btin der Auf,.. 
f.assung, wir sind ane nicht dariauf vorbereitet. 
Der Landtag '.hat heute erst seine Tagung wteder 
-aufgenommen, un!d wir hiahen ,alle nicht gedacht, 
daß dieses wlich"bige Thema heute schon besprochen 
wirid. Es muß mei·ner Meinung n,ach besser vorbe
re1 tet werden. 

'(Abg. Dr. Lippert: Es ist einstimmiger 
1Beschluß!) 

Ab-er aus den Ausführunog1en, Jbesonders !des Herrn 
Dr. Hundhammer,. !ist 1zu entnelhmen, daß es heute 
zu einer .Zufallsmehrhelit kommt. Die Aibg·eordnet1en 
müssen •des'hia1b über diese Dinge 1besser informiert 
we!'den. .Sie müssen wissen: Wierv.iel Strom be
zi!ehen wir •aus Nor.drh:elin-Westfalen? Müssen wir 
aus Itallien und Österr.erl.ch noch Strom ibieziehen? 
Wie sieht es mit der SpitZie 1be~im Hochwasser, wie 
mit dem .Spitzenstrom 1aus? iDas .anes sli:n1d Dinge, 
die dem einzelnen Abgeordneten :beka1IJ.ntgegeben 
werden müssen, damit setine Entschetd:ung so aus
fällt, daß sie richtig ist. Denn wir können nicht 
wtieider einen !Beschruß ·:l:ia,ssen und uns nach einem 
halben Jahr vorhalten 11assen, idaß wir ülbereilt gie
hianidelt ihialben. Mernes Erachtens wLirld ·es heute 
eine reine Zufallsmehrheit für oder gegen, weil 
niemand '.i!n der La1g.e ist, es dem ein:Zielnen Abge
ordneten so klarz;umach:en, wie 'es notwendig ist. 
Ich würde deshalib bitten, den -Beschluß heute noch 
e:inmial zurücki:wstel:len und di•e Oberstie fBaUJbehö:ride 
zu ·beauftmgen, sämtlichen A:bgeordnet·en alle not
wendigen Unterlagen üiber Hochw1asse:rschutz, 
Spitzenst['Qm usw. zu g·ehen. Wrl:eviel Strom haben 
wir 1939 aus Nordr!hein-Wiestfalen bezogen und 
wieviel müssen wir jetzt einführen? Wenn ich mich 
n:icht irre, ist d!amals die Stromausfuhr und ~einfuhr 
ungefähr aufg•egia'l1lgen. Ich würde also lbitten, die 
Entsche:tdung riibe[[' den !he:utiJgen Antrag nochmals 
·zurückzuste!llen und die Oberste 1Ba1Wbe!hörde zu 
be1auftnagien, alle für die :Entsche:idung notwen
dig-en Unterlagen jedem einZielnen Abgeordneten 
zu gehen, damü •er auch in der Liag·e ist, die Erit
sche1ildung so zu tr,effen, wie -es richtig ist. 

(Beifall ibe[ der SPD) 

Vizepräsident Hagen: Es ist eben die Bitte aus
gesprochen worden, die Angelegenheit zurückzu
stellen und sämtlichen Abgeordneten· die Unter
lagen zukommen zu lassen. Wenn sich das Hohe 
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Haus darauf einigt, dann könnte man die Redner
liste schließen. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Ich würde Wert dar
auf legen, zu den Ausführungen, die gemacht 
wurden, Stellung nehmen zu können. Der 
Rückverweisung widersetze ich mich nicht; 

ich halte sie für richtig.) 

- Dann erteile ich das Wort dem Herrn Abgeord
neten Dr. Hundhammer. 

Dr. Hundhammer (CSU): Hohes Haus! Mein 
Standpunkt geht dahin - ich glaube, in Überein
stimmung mit· dem Herrn Präsidenten -, die Dis
kussion jetzt schon zu Ende zu führen, aber auf 
alle Fälle die Materie zurückzuverweisen. Ich 
möchte zu dem, was hier gesagt worden ist, Stel
lung nehmen, und da zunächst zu· dem Problem 
Bayernwerk, und zu der Frage, daß seinerzeit die 
Genehmigung zur Rißbachüberleitung mit einem 
Vorbehalt, mit einer Auflage erteilt wurde. 

(Zuruf: Sehr richtig!) 

Die Bayernwerke sind, was ihre" Verpflichtung an
betrifft, durch die 5 Millionen DM festgelegt, die 
sie bezahlen werden. Für sie ist die Frage der 
5 Millionen DM erledigt, die müssen sie auf jeden 
Fall zahlen. Es kommt aber darauf an, wie die 
5 Millionen DM verwendet werden. 

Dann hat der Herr Abgeordnete Dr. Lacherbauer 
gesagt, wir haben keine freie Hand mehr. Auch der 
Herr Kollege Pii~hler hat in etwa gesagt, man 
könne den damaligen Landtagsbeschluß heute doch 
nicht Lügen strafen. Meine sehr verehrten Herren, 
man kann einen Beschluß, den ein Parlament 
einmal gefc:i.ßt hat, dann aufheben und muß ihn 
dann· aufheben, 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Im ganzen!) 

wenn hintennach die bessere Er:kenntnis einem 
zeigt, daß die Durchführung des Beschlusses dem 
Gemeinwohl mehr Schaden und Gefahren als Nut
zen bringt. 

(Abg. Piechl: Kriegsgefahr! - Zuruf von der 
BP: Dann muß der ganze Beschluß aufge-

hoben werden!) 

- Der Zuruf, den der Herr Abgeordnete Piechl 
eben ·macht, ist an sich ganz interessant; ich möchte 
ihn nicht überhört haben. Es wird darüber zu 
reden sein. Wir hoffen alle, daß Kriege nicht wie
der über Europa hinweggehen. Wir wissen alle: 
Wenn Kriege.kommen, werden sie noch furchtbarer 
sein als die bisherigen. · 

(Abg. Stock: Sehr gut!) 

Wir haben einen Fall in diesem Krieg erlebt, in 
dem ein großer Speicher vor den Toren einer gro
ßen Stadt zum Untergang dieser Stadt geführt hat. 

(Abg. Piehler: Den kann man doch ablassen! 
Wenn der Krieg kommt, läßt man ihn ab!) 

- Man wird beim Beginn des nächsten Krieges 
wahrscheinlich warten, bis man den großen Syl
vensteinspeicher abgelassen hat! 

(Sehr gut!) 

Das ist die Frage, die der Herr Abgeordnete Piechl 
angeschnitten hat. Aber. das ist nicht das Argu
ment, das ich hier erörtern wollte. 

(Abg. Drechsel: Dann ist es aber auch nicht 
angebracht!) 

Wir haben im Bayerischen Landtag damals, in 
der Reichsmarkzeit, etwas leichthin einen Beschluß 
gefaßt. Wer am Beschluß beteiligt war, wer damals 
im Hohen Hause war, weiß es. In der Reichsmark
zeit sind die Geldmittel geflossen noch und noch 
und man hat sich gefragt, wie kann man.mit dem 
Geld etwas anfangen. Aber seither Hat sich die 
Lage sehr wesentlich verändert. Ich wiederhole es: 
Man kann und muß einen Beschluß im Parlament 
dann aufheben, wenn gewichtige Gründe dafür 
vorliegen. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Den ganzen Be
schluß, aber nicht einen Teil! - Abg. 
Dr. Lacherbauer: Man kann sich nicht von 

Verpflichtungen drücken!)· 

Dann aber muß man einen Beschluß, wenn man 
ihn durchführt, in jedem Fall so durchführen, 
daß die Interessen des öffentlichen Wohls in jeder 
Beziehung gewahrt sind. 

(Abg. Piechl: Sehr gut! - Abg. Dr. Lacher
bauer: bazu gehören auch die Interessen der 

Landwirtschaft!) 
- Herr Kollege Dr. Lacherbauer, auch Sie sollten 
ein Gegenargument anhören können. . 

(Abg. Piechl: Fällt ihm aber sehr schwer!) 

Ich bin der Auffassung, daß ein Beschluß in der 
Form, wie er uns hier vom Ausschuß vorgelegt ist, 
dem öffentlichen Wohl bei einer so bedeutungs
vollen Frage nicht gerecht wird. Die Ziffer 1 des 
Beschlusses lautet: 

Die 1Staiatsregd!erung wmd -bearu.ftraigt, da
für zu sorgen, daß mit dem Bau eines Hoch
wasserspeichers am Sylvenstein nach den Plä
nen der Obersten Baubehörde möglichst sofort 
begonnen wird. 

Die Staatsregierung soll also beauftragt werden, 
ein Objekt, das mindestens 30 Millionen - nach 
meinem Dafürhalten wesentlich mehr - kosten 
wird, so.fort in Angriff zu nehmen, obwohl wir jetzt 
erst den Teilbetrag von den ersten zwei Millionen 
überhaupt geklärt haben, und ohne daß für die 

· Riesensumme, die dazu noch notwendig ist, geplant 
ist, wie man sie herbringt, noch viel weniger, daß 
man sie sichergestellt hat. Es ist, wie wenn jemand 
einen Hausbau beginnt, bei dem er vielleicht den 
Architekten bez·ahlen kann oder - Herr Kollege 
Dr. Baumgartner! - bei dem -man wie beim Resi
denztheater nur einen· Teilbetrag hat, bei dem man 
vielleicht nur das Fundament herausmauern kann. 
Ich habe es den Fachleuten überlassen; leider, muß 
ich heute sagen. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Verantwortlich ist 
der Minister!) 
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Der Minister hätte den Fachleuten die Entschei
dung aus der Hand nehmen sollen. 

Hier nun, Herr Kollege Dr. Lacherbauer, wenn 
man aus dem Vorgang beim Residenztheater etwas 
lernen will, soll man nicht wieder ein Objekt in 
Angriff nehmen, bei dem man noch weniger die 
Finanzierung geklärt hat als beim Residenztheater, 
dessen Kosten aber von vornherein das Sechsfache 
der ursprünglich beim Residenztheater genannten 
Summe von 5 Millionen betragen. 

(Lebhafte Zustimmung bei der CSU) 

Man darf solche Objekte nichi ohne Klärung der 
Gesamtfinanzierung in Angriff nehmen. Vorhin ist 
von den Unterlagen der Obersten Baubehörde ge
sprochen worden. Es ist die intensivere Beschäf
tigung mit diesem Problem von großer Bedeutung. 
Gerade die Beschäftigung mit dem Material, das 
dem Lan.dtag zur Verfügung gestellt worden ist, 
ist es, die mich veranlaßt, hier mit diesem Nach
druck vor einem übereilten Beschluß zu warnen. 

(Abg. Piechl: Sehr gut!) 

Man sagt, daß das Spitzenhochwasser abgefangen 
werden soll. Ich wiederhole es: Wenn das Nieder
wasser ausgeglichen werden soll, kann der Speicher 
nicht das Spitzenhochwasser abfangen. Das sind 
zwei Dinge, die sich innerlich widersprechen. 
Wenn das Spitzenhoc;hwasser abgefangen werden 
soll, brauchen wir ein freies Speichervolumen von 
ganz großem Ausmaß. 

Zur Frage des Ausbaus der Wasserkräfte in 
unseren Nachbarländern: Dort stehen ausländische 
Mittel in einem Umfang zur Verfügung und zur 
Verplanung, mit dem wir die in Deutschland ver
fügbaren Mittel nicht vergleichen können. Öster
reich hat auf dem Gebiet ganz andere internatio
nale Möglichkeiten, 

(Abg. Piechl: Siehe Tiewag!) ' 

- ganz richtig -, als wir sie bei uns haben. Ich 
bin auch der Meinung: Wenn wir jetzt, nachdem 
momentan der Strombedarf gedeckt ist, ohne daß 
wir seit geraumer Zeit aus Italien Strom ein
führen - seit die Tiroler Werke ausgebaut sind, 
hat die Stromeinfuhr aus Italien aufgehört -, 
Wasserkräfte ausbauen wollen, dann sollen wir sie 
dort ausbauen, wo wir mit einem Drittel der Mittel 
denselben oder mehr Strom erzeugen können, als 
wir bei diesem Objekt bekommen. Das Jochenstein
werk und ähnliche Objekte bringen uns die Strom
versorgung für die Weiterentwicklung der Wirt
schaft, die wir brauchen. 

(Zuruf von der SPD: Aber keinen Spitzen-
strom!) 

- Durch den Ausbau der Werke, die bei Passau 
geplant sind, wird auch Spitzenstrom geliefert. Da 
irren Sie sich, Herr Kollege. 

Man spricht von der Stromeinfuhr. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wenn Sie sich mit 
dem Problem intensiv befassen, dann werden Sie 
erfahren, daß die westdeutschen Stromerzeuger zur 
Zeit darum bemüht sind, Verträge auf Stromliefe-

„ 

rungen nicht mehr aus der Ostzone, wie wir sie 
früher angestrebt haben, sondern in die Ostzone 
abzuschließen. Darum ist das, was Herr KoHege 
Piehler ausgeführt hat - eine gründlichere Über
prüfung der ganzen Materie nach der technischen, 
der wirtschaftlichen und vor allem der Finanzie
rungsseite - durchaus angebracht und richtig. 

(Beifall) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Drechsel. 

Drechsel (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
·und Herren! Ich möchte einer Auffassung entgegen
treten, die der Herr Kollege Dr. Rundhammer be
kanntgegeben hat, die, wenn sie Allgemeingut in 
diesem Hohen Hause werden sollte, für das baye
rische Land in den nächsten Jahren und Jahrzehn
ten verhängnisvoll werden könnte, nämlich der 
Auffassung, daß in der Stromversorgungslage alles 
in Ordnung sei. Selbstverständlich wird zur Zeit 
kein Licht abgeschaltet. 

(Abg. Dr. Rundhammer: Herr Kollege, 
das sagt niemand!) 

- Der Herr Kollege Dr. Rundhammer hat darauf 
hingewiesen, daß wir mit keinem Strommangel 
mehr zu rechnen haben. Selbstverständlich wird 
kein Strom abgeschaltet. Selbstverständlich wird 
auch in den Betrieben jetzt nicht darauf hingear
beitet; weniger Strom zu verbrauchen, wie das in 
den vergangenen Jahren der Fall war. Aber, Herr 
Kollege Dr. Rundhammer, es darf nicht vergessen 
vverden, daß wir in dei1 letztei1 Jahren im VVinter 
die Großchemie noch abschalten mußten und sie 
nicht so arbeiten lassen konnten, wie sie auf Grund 
der Aufträge, insbesondere der Exportaufträge, 
hätte arbeiten können. 

(Abg. Kiene: Sehr richtig!) 

Das ist für Bayern kein sehr angenehmer Zustand. 

(Abg. Dr. Rundhammer: Damals war das 
Aschaffenburger Werk auch noch nicht 
gestanden! - Abg. Stock: Sehr richtig!) 

- Herr Kollege Stock, sagen Sie nicht gleich „Sehr 
richtig!", wenn bei irgendeinem Punkt der Zuruf 
„Aschaffenburg" gemacht wird. Nein! Damals hat 
das Aschaffenburger Werk schon bestanden und, 
Herr Kollege Dr. Rundhammer, Sie werden es auch 
noch in diesem Winter erleben, daß die Großchemie 
abgeschaltet werden muß, weil eben wegen des 
Fehlens des notwendigen Spitzenstroms im Winter 
nicht der Strom geliefert werden kann, den die 
Großchemie wirklich benötigt. 

(Abg. Dr. Rundhammer: Diese Auffassung 
habe ich nicht!) 

Ich bitte, zunächst einmal festzuhalten, daß uns 
in Bayern der Spitzenstrom fehlt. Meine sehr ver
ehrten Damen und.Herren! Wie sieht denn aber die 
_Strombi~anz heutzutage in Bayern in Wirklichkeit 
aus? Die Strombilanz für das Jahr 1952 mit einer 
Gesamthöhe von 6,8 Milliarden Kilowattstunden 
zeigt, daß wir im Jahre 1952 rund 1,4 Milliarden 
Kilowattstunden eingeführt haben. Ich bin kein 
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Gegner der Verbundwirtschaft, aber, meine Damen 
und Herren, beachten Sie bitte den auch heute noch 
geltenden Grundsatz der gesamten europäischen 
und der Weltenergiewirtschaft, daß sich in einem 
Zeitraum von 8 bis 10 Jahren der Energiebedarf 
verdoppelt. Dieser Grundsatz ist nicht etwa ein 
Grundsatz, den ich festgestellt habe, sondern er 
wird von den ausgesprochenen Experten der euro
päischen und der Weltenergiewirtschaft festgestellt. 
Auf der letzten Haupttagung der Vereinigung 
Deutscher Elektrizitätswerke in München hob Herr 
Generaldirektor Dr. Spindler hervor, daß sich der 
Bedarf in etwa 10 Jahren verdoppelt. Der Energie
ausschuß der OEEC in Genf hat erst in den letzten 
Wochen die gleiche Feststellung getroffen, und er 
hat Richtlinien für den weiteren Ausbau der Ener
giewirtschaft in Europa ausgearbeitet. 

Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wie ist denn die Situation? Wenn wir genügend 
Strom hätten, dann müßten wir eigentlich auch den 
Bau des Jochensteinspeichers und auch den Bau 
des Lechspeichers Roßhaupten stoppen. Herr Kol
lege Dr. Rundhammer, das ist nämlich auch ein 
Speicher, dessen Sperrmauer man im Falle eines 
Krieges eventuell mit einer einzigen Bombe zer
töppern kann. Wenn jemand im Zusammenhang 
mit dem Ausbau ·der Energiewirtschaft mit dem 
Argument des Krieges als Argument gegen den 
weiteren Ausbau der Energieversorgung in Bayern 
in der Jetztzeit arbeiten will, nachdem sich in den 
letzten Monaten die Kriegsgefahr vermindert hat, 

(Zurufe von der SPD und der CSU) 

so möchte ich fast sagen, daß dann die Politiker 
zu der Überzeugung gekommen sind, daß nach dem 
6. September die Kriegsgefahr wieder gestiegen 
ist. 

(Sehr richtig bei der SPD _:_ Widerspruch 
bei der CSU) 

Ich hoffe, daß das nicht der Fall ist. 

(Abg. Kraus: Das war wieder ein Weishei,ts-
spruch.) 

- Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
gestatten Sie, daß ich aus der Argumentation der 
anderen auch meine Schlüsse ziehe, und die sind 
nun einmal so. 

Es ist selbstverständlich eine Unmöglichkeit, un
vorbereitet über den notwendigen Ausbau der 
bayerischen Energiewirtschaft zu sprechen. Ich 
habe nicht erwartet, daß eine Debatte heraufbe
schwo.ren wird, die an den Grundsätzen der Ener
giewirtschaft rührt, nachdem der Wirtschafts- und 
der Haushaltsausschuß einen einstimmigen Be
schluß gefaßt haben. Ich glaube deshalb, daß es 
doch notwendig ist, diese Frage noch einmal zu 
vertagen, und wenn es nur bis morgen ist, um das 
Material herbeizuholen, das notwendig ist, um 
wirklich über den erforderlichen Ausbau der 
Energiewirtschaft sprechen zu können. 

Aber nun zu dem Beschluß des Bayerischen 
Landtags, der ja 1bei dem Bau eines Hochwasser
speichers am Sylvenstein zur Regulierung des 

Flusses Isar eine Rolle spielt! Zu diesem Beschluß 
zunächst doch einige Feststellungen. Wer die da
maligen Verhandlungen als Abgeordneter des 
Bayerischen Landtags mitgemacht hat, der weiß, 
wie ernst diese ganze Angelegenheit gewesen ist. 
Ich erinnere daran, daß in die gemeinsame Sitzung 
des Wirtschafts- und Hauslialtsausschusses der da
malige Präsident des Bayerischen Landtags, Herr 
Dr. Horlacher, kam und uns händeringend be
schwor, doch dafür zu sorgen, wenn der Rißbach 
übergeleitet wird, einen Beschluß zu. fassen, der zu 
gleicher Zeit die Verpflichtung zu einem Hoch
wasserspeicher für die obere Isar enthält. 

(Zuruf: Weil ·er der Tölzer Abgeordnete war! -
Abg. Dr. Lacherbauer: Das ist ja gleichgültig!) 

Ich sage ausdrücklich, der Herr Präsident Dr. Hor
lacher ist in seiner Eigenschaft als Abgeordneter 
gekommen, denn damals war eine ganz andere 
Situation. 

(Unruhe) 

Damals hat es sich ·darum gedreht, daß wir Strom 
notwendig gebraucht haben und deswegen hat sich 
der Herr Präsident bemüht, damit wir den Rißbacli 
überleiten können. Dann wurde folgender Beschluß 
gefaßt: 

Die Staatsregierung wird ermächtigt, der 
Bayernwerk AG die Erlaubnis zur Überleitung 
des Rißbaches unter der Auflage zu erteilen, 
daß die Bayernwerk AG im oberen Isartal 
nach den Plänen der Bauabteilung des Staats
ministeriums des Innern einen Wasserspeicher 
errichtet, der so anzulegen ist, daß eine aus
reichende Wasserführung zum lsarbett ge
sichert wird. Die Durchführung der Arbeiten 
ist so abzustimmen, daß die Rißbachüber-

. leitung und das Speicherbecken möglichst 
gleichzeitig fertiggestellt werden. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Das ist nicht zu 
trennen!) 

Meine Damen und Herren! Wer als Abgeordneter 
damals an diesem Beschluß mügewirkt hat, der hat 
ein unangenehmes Gefühl, wenn jetzt, sechs Jahre 
danach, der Gedanke auftaucht, diesen Beschluß 
des Bayerischen Landtags aus dem Jahre 1947, als 
wir in Stromnot waren und den Isartalern sozu
sagen das Rißbachwasser geraubt haben, um ein
mal in den Ausdrücken der foartaler zu sprechen, 
aufzuheben und die Bayernwerk AG als das aus
führende Organ der Staatsregierung - und das 
war es ja in dem Fall - von dieser Verpflichtung 
zu en1Jbinden. Sie selbst, meine "Damen und Her
ren, können das meiner Auffassung nach ja . gar 
nicht mehr. Über den Ausbau des Sylvensteinspei
chers wurde auch im Jahre 1950 in diesem Hohen 
Hause beschlossen. Dabei war noch nicht die Rede 
davon, ob ein Hochwasserspeicher, wie ·er jetzt ver
langt wird, ein Speicher also, der die Wasserfüh
rung der Isar reguliert, gebaut wird oder ob es ein 
sogenannter Kleinspeicher für Energieerzeugung 
werden soll. Damals hat dieser bayerische Landt.ag 
einem Antrag der Abgeordneten Dr. Lacherbauer 
und Schefheck betreffend vorgriffsweise Bereitstel
lung von Mitteln zum Bau des Sylvensteinspeichers 
zugestimmt, und zwar in folgender Fassung: 

„. 
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Die Staatsregierung wird ermächtigt, im 
Vorgriff auf den außerordentlichen Haushalt 
1950151 zur Durchführung des Landtagsbe

schlusses vom 26. Juni 1947 

das ist der Beschluß, den ich Ihnen vorhin be-
kanntgegeben ha!be -

für den sofortigen Beginn des Baues des Syl
vensteinwasserspeich·ers einen Betrag von 
1 Million DM zur Verfügung zu stellen. 

Da könnten jetzt verschiedene Abgeordnete sagen: 
Ja, 1950 saß ich ja noch nicht in diesem Hohen 
Hause, infolgedessen kann ich mich ja noch um 
diesen ·Beschluß herumdrücken ·und auch den Be
schluß von 1947 aufheben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Lacherbauer) 

Aber, meine Damen und Herren, Sie waren alle 
beteiligt, denn Sie haben am 18. Dezember 1951 
- damals waren Sie alle schon in diesem Hohen 
Hause - folgendem Beschluß zugestimmt: 

Die Staatsregierung wird ermächtigt, über 
· die im Entwurf des Außerordentlichen Haus
halts für das Rechnungsjahr 1951 unter a II 5 
vorgesehenen Mittel für Wasser- und Wege

. bauten im Isar- und Loisachgebiet im Zusam
menhang mit der Rißbachüberleitung vom 
Walchensee in Höhe von 2 203 000 DM im 
Vorgriff zu verfügen, um die Planungs- und 
Vor·aribei"ben z:u,m Bau des Sylvenstefospeichers 
zum Ahschluß zu· bringen. 

Das ist eill' Beschluß dieses Hohen Hauses. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Das ist der dritte! -
Abg. Dr. Rundhammer: Die Planung bedeu-

tet noch nicht die Durchführung!) 

Es besteht also die komische Situation, daß sich 
dieses Haus zur Vorbereitung des Baues des Syl
vensteinspeichers bereits verpflichtet hat. Ange
sichts dieser Situation wäre es tatsächlich grotesk, 
wenn man jetzt, dem Vorschlag des Herrn Kol
legen Dr. Rundhammer folgend, den Beschluß vom 
Jahre 1947, den Beschluß vom Jahre 1950 und den 
Beschluß vom Jahre 1951 in einem Aufwaschen· 
aufheben würde. Ich mache ·das jedenfalls nicht 
mit, weil ich mich an mein einmal gegebenes Wort 
als Abgeordneter halte, 

(Abg. Piechl: Das war eine andere Zeit!) 

und zwar weil ich es sowohl im Jahre 1947 als auch 
in den Jahren 1950 und 1951 unter Prüfung der 
gesamten Verhältnisse gegeben habe. 

Meine Damen und Herren, ich habe schon ein
gangs gesagt, daß aus dem Handgelenk heraus über 
die Energieversorgung selbstverständlich nicht ab
schließend ·zu sprechen ist, daß es aber jetzt meiner 
Meinung nach außerordentlich notwendig ist, in 
diesem Hause Klarheit zu schaffen darüber, was 
eigentlich in der bayerischen Eriergieversorgung, 
was in der Energieversorgung des Bundes und was 
in der Energieversorgung in Europa, insbesondere 
in den um Bayern herumliegenden Ländern, ge
schieht und in der Zukunft geschehen soll. Wenn 

man das weiß, ·dann kommt man nämlich langsam 
zu dem Eindruck, daß wir in Bayern in bezug auf 
den Ausbau der bayerischen Energieversorgu.ng 
zu lange geschlafen haben. 

(Abg. Lang: Sehr gut, ausgezeichnet!) 

Meine Damen und Herren, ich erinnere Sie an eine 
Tatsache: Im Jahre 1950 hat dieser Bayerische 
Landtag einen Beschluß gefaßt, der der Anstoß 
zum sogenannten Lechspeichei· Roßhaupten war. In 
diesem Lechspeicher werden nach Fertigstellung 
168 Millionen Kilowattstunden pro Jahr gewonnen 
und darunter sind 43 Millionen Kilowattstunden 
wertvoller Spitzenstrom. 

(Abg. Piechl: Herr Kollege, das ist der Be
weis, daß eben nicht geschlafen wurde!) 

- Moment, Herr Kollege Piechl! Ja, ich muß Ihnen 
da auch sagen, es gab eine Reihe von Abgeord
neten, die den Wert' des weiteren Ausbaus der 
bayerischen Energieversorgung wohl erkannt hat
ten. Diese haben damals darauf hingearbeitet, daß 
mit dem Bau dieses Lechspeichers begonnen wurde. 

(Abg. Piechl: Ja eben!). 

Meine Damen und Herren! Damals hat der Baye
rische Landtag den Beschluß gefaßt, 5 Millio
nen DM im Darlehensweg der Bayerischen Wasser
kraft-AG, der Bawag, zur Verfügung zu stellen, 
um mit dem Bau des Lechspeichers Roßhaupten 
beginnen ·zu können. An dem Tag hat der Baye
rische Landtag nicht gewußt, wie dieses große Pro
jekt zu finanzieren ist. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Aber die Bawag 
· hat's gewußt!) 

- Nein, Herr Kollege Dr. Rundhammer! 

(Abg. Dr. Rundhammer: Jawohl!) 

- Ich sage Ihnen folgendes: Ich war vorige Woche 
neugierigerweise wieder einmal am Lechspeicher 
Roßhaupten und habe mir unter F'ührung von 
Herren der Bawag diese sehr interessante Baustelle 
angesehen. Dort mußte ich, was ich schon wußte, 
aus ·dem Munde der Herren der Bawag erfahren, 
daß auch sie im Dezember 1950 nicht gewußt 
haben, wie sie die veranschlagten 72 Millionen DM 
für den Speicher Roßhaupten aufbringen sollen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Hundhammer) 

- Herr Kol1ege Dr. Hundhamrner, d!ie Bawag hat 
damals .auch noch nichts igewußt von :einer Investi
tionsih.iilfe, si1e hat noch nti.chts gewußt von einem 
§ 37, 1der Abschrei:bun'gsmöglich'kleiten usw. vor
sieht, mit denen man j·etzt den !Bau finanziert hat. 
Der Bau kostet 80 MüHonen DM, rund im Jahre 
1954, Herr Kolle1ge Dr. Geislhör1inger, ist der Spei
cher Roßhaupten fertig, es werden idann .ab 1955 
die ·zwei 'I'ur.binen laufen und wir bekommen 1·68 
Millionen Kilowattstunden Strom mehr. 

Ich s•age !ihnen das nur als Eeispirel und 1ch kann 
Ihnen •auch •ein an1de1res Beispiel aus der inter
nationalen Energ·ieversorgung, nämlich aus dem 
i):Jenachibarten Österreich, g·eiben. !Herr Kollege 
Dr. Geiisl!hörlinger lächelt schon; e1r war neulich 
drüben, und ich hatte infolge Krarukheiit keine 
l\!Iöglichk·eit hinauszufahren urud mir die Sache an-
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zusehen. Ich hiaibe sie aiber im vorcrgen Jahr gesehen 
und ha:be mit den Herren !in Östeneich g·esprochen. 
Der Hinweü.s, daß .die österreichische Energiever
sorgung in den Letzten Jahren mit ERP-Mitteln 
ausgebaut wurde, gilt nur 'Ziu:m Teil und er gilt 
insbesonde,re jetzt nicht mehr, weil die Österrei
cher genau wie wir keline ERP-MiUel für die Ener
gieversorgung mehr bekommen. \Die Österreicher 
bauen aber trotzdem weiter und machen es genau 
so, wie es die Herren der Bawag im J:ahre 1950 
gemacht haben, sd.e finanz;ieren an, und dann wird 
dias Ge1d schon herkommen. 

'(.A!bg. Dr. Hund'hammer: So g.e:ht es nicht!) 

E:nergiehauten vom . .Aiusmaß des Sylvensteirrspei
chers oder des Lechspeichers Roßhaupten waren bei 
ihrem Beginn auf der ganzen Welt noch nie so 
durchfinanziert, daß das Geld ber·eits auf dem 
Tisch l'ag. Das hat es noch '.l'.lli:e geg,e1ben und wd.rd 
es auch in Zukunft il1icht geben. Dä,eser Erkenntnis 
können wir uns nicht v1er.schHeßen, Herr Kollege 
Dr. Hundihammer. Wenn wir statt zwei Großbau
stellen im Jahre 1950 v!i.er Großbaustellen in der 
Energiewirtschaft in Bayern in Angriff genommen 
hätten, hätten wir 1aus der Investibionsh!i.lfe für den 
Sektor Energiewirtsch1aft das Doppelt-e .abgezweigt 
bekommen, was wir tatsächlich bekommen haben; 
denn damals war es so, daß diejenigen zuerst ge
mahlt haben, die zuerst angetreten waren. Ich 
sage noch ·einmal, da:s wi11d auch in Zukunft so 
bleiben. Wir müssen nur einmal den Mut fassen, 
'daran zu denken, daß es 1auf dd.·e Dauer für Bayern 
unid auch für di'e tbayerische Wirtschaft nicht gut 
ist, wenn wir infolg1e des ATIMnachsens des Strom.:. 
bedarfs e:ines schönen Ta,ges "ieine Strombilanz be
sitzen, die mehr !:impormerten. als ,ffigenerZieugten 
Strom >aufweist, während das Wasser der bayeri
schen Flüsse unigenfü·zt durch das Land läuft. 

(Albg. Dr. Hundfrmmmer: Das will kein 
Mensch! - Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Hagen: !Hohes Haus! Es sind noch 
vliieir Redner vor1gemerkt. Es ist Antrag gestellt auf 
Schluß der Rednerliiste. - D:ag1egen erhebt sich 
kein Wtderspruch; es ist so beschlossen. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Luft. 

Luft (BHE): Hohes Ha:us, me!:ine Damen und Her
ren! Ich ibin zweifellos duirch die Vorgänge und 
Beschlüsse {ver fruheren Zeiten in dieser Ange
legenih:eLi.t n!i.cht belastet. Ich glaube, daß ich die 
Möglichkeit besitz,e, e!:in objektives ·Urteil über· die 
Dinigie a1bzuge1ben. Man muß iberückstichmgen, daß 
Bayern sich ülbedegen muß, oib es an einer künf
tigen nationa,1en unld .künftigen internationalen 
Verbundwirtschaft beten1igt sein will. Wenn es sich 
an einer nationalen oder internationalen Verbund
wirtschaft ibeteiilig.en will, muß 1es Spd.tzenstrom 
li:ef.e:m. 

Die. ander1e Frage ist 1al1ercLings d:i:e, daß es in 
Bayern noch ·eine Reihe kostsp~elig:er l,aufender Auf-

gaben g<ilbt, dre ihrer E11füllung harren. Das behaup
tet nicht zuletzt das Bayernwier,k. iDas Bayernwerk 
sagt, d!aß beispielsweise diie Errichtung regionaler 
Kraftwerke auf Dampfbasis vordringJd.cher ist als 
die großen Investitd.onen, etwa für einen Energie
speicher. Ich stehe auch auf dem Standpunkt, daß 
be!:i Errichtung eines großen Energi1espeichers und 
den dam!i.t verbundenen finanziellen Alurgalben die 
übrigen Aufgaben Bayerns keLi.ne Vernachlässdgung 
erfa!hren dürfen, ,zum Beispiel der Ausbau der 
Netze, sicherlich iauch die Schaffung regionaler 
Dampfkraftwerke .. Das Bayernwerk macht eben
falls, wte elin Teil der Herren Mer, geltend, daß 
n;ian a11e Aufgaben finanziieH natür1ich rui.cht gleich
z·eitig wdl'd verkmfteh können. Ich stehe aber auf 
dem Standpunkt, daß wir, wenn wir die Über
legung ZIU 'einem späteren Z1eitpunkt anstellen, 
etwa 1956 oder 1957, in Bayern vor der Situation 
st,e>hen, daß andere Länder, diie stich lihrer Aufgaben 
bewußter gewesen s:ind, in der Lage sind, den 
fohlenden Strombedarf Bqyerns 'ZU decken, wäh
rend Bayern S'elbst dem Anwachsen seines Strom
bedar:fis nicht enilgegeng,ekommen ist. \Das wird die 
Situation seü.n, 1c1ie auch andere Herren schon an
·gedeutet halben. 

Ich muß auch über diie wirtschaftliche Entwick
lung in Bayern noch etwas zu sagen. Wir haben in 
Bayern eine Großchemie ang,elegt. Dies1e Groß
chemie, Zium mindesten ihre Entwicklung, ist in 
Bayern noch nticht so alt. Es ist gar kein Zweifel, 
daß die Großchemie einen zunehmenden Strom
bedarf haben wird. Wenn man die Großchemie in 
Bayern behalten will, muß man s1ich auch über die 
Stromerzeugung Ge:danklen machen. 

Es ist durchaus rich1Jig, daß id!iesie Überlegungen 
grundsätzlich ·angestellt wel'den müssen. Ich möchte 
aber doch mein Erstaunen zum Ausdilllck bringen. 
Der Antrag auf Beilaige 4528 ist seinerZieit von der 
Fr1aktion der CSU und ihr·em FraJktionsvorsd.tzen
den ge.zeiichnet worden; di:e ganze Fraktion ihat also 
di!esen Antrag gez·eichnet. Die ,ganz:ie F-raktion der 
SPn hat diesen Antrag g,ezeichnet, auch noch an
dere Fraktionen. Ich war niatürllich der Auffassung, 
daß in der CSU geniau so verfahren wh1d wie bei 
un:s, wo es beis1pie~s,weise üJbLich ist, die KoUeg,en, 
drl!e mit der Mateüe nicht so v,ertra:ut sind, über die 
ganzen Zusammen'hänge aufzuklären. Wenn man 
d1a1zu bedenkt, da,ß nach der bisherigen Praxis des 
iHauses über eillst!:immige Ausschußbeschlüsse in 
keinem Fall De1batten ermöglicht worden sind, 
während jetzt der einstimmige Beschluß sogar 
zurückV'erwd!esen wel'den soll, so muß ich damus 
entnehmen, daß d1e grunds·ätzld.chen Ü>berlegiungen, 
,d,ie jetzt in dJe Delbatte geworfen ·WOl'den sind, 
vorher nicht angestellt wurden oder diaß der Frak
tionsbeschluß der CSU vfolle1cht nicht bei voller 
Besetzung zustande gekommen ist. Sfue g,est,atten 
mü.r diese Bemerkung schon, Herr Dr. Rundham
mer. Denn ich lkönnte sonst nicht V·erstethen, wieso 
man damals hat zustimmen könil1en. 

Ich gebe nach wre vor zu, daß größte Bedenken 
bestehen. D1e Finanzierung muß natürlich ~u Ende 
gedacht werden. Das ist ganz selJbstverständ.Jich. 
Eine ander·e Frage :ist 1aiber, ·01b man deswegen 
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gleiich das Geld aiuf den Tisch des Hauses legen 
muß. 

(Abg. Stock: !Das ist nicht notrwenrdd.g!) 

Die Frage ist vielmehr die: Wer sind die Kosten-' 
träge1·, wer wird sich beteiligen. Das habe ich schon 
geltend gemacht, meine Herren! Deswegen habe ich 
verlangt, daß die Finanzierungsmöglichkeiten rasch 
geprüft werden. Denn ohne sie kann ich mir die 
Sache nicht vorstellen. Das besagt natürlich nicht, 
daß die Finanzierung erst mit -dem Baufortschritt 
erfolgen soll und daß sich erst im Laufe des Bau
fortschritts diejenigen, die sich bereit erklärt haben, 
zur Finanzierung beizutragen, Gedanken machen 
müssen, wie sie das bereits zugesagte Geld herbei
schaffen. Das läge aber nicht in der Verantwortung 
des Landtags, sondern in der Verantwortung der 
Kostenträger, die für die Finanzierung heranzu
ziehen sind. 

Grundprinzip sollte sein, von der Errichtung des 
Großspeichers nicht abzusehen. Man sollte ver
langen, daß die Finanzierungsmöglichkeiten ge
prüft werden, und sollte vielleicht sogar so weit 
gehen, daß zuerst diese Möglichkeiten geprüft wer
den müssen, unter Umständen auch international, 
um in der- Fortsetzung dann erst die Frage eines 
kleinen Speichers oder Hochwasserspeichers zu 
prüfen. Die Aufbringung der Mittel von 30 Mil
lionen DM, Herr Präsident, ist durch die zustän
digen Stellen sehr präzise dargelegt worden. Sie 
sollen zunächst einmal aus den laufenden Beträgen 
gedeckt werden, die für den Hochwasserschutz an 
der unteren Isar und für die jährlichen Entschädi:r 
gungen aufgebracht werden müssen, die uns ganz 
konkret durch das. Finanzministerium genannt 
wurden. 

(Abg. Dr. Rundhammer: Dieser Hochwasser
schutz wird aber dadurch nur zu einem 

Fünftel sichergestellt!) 

Jedenfalls hat man sich -über die Finanzierung der 
ersten 30 Millionen ganz genaue Vorstellungen 
gemacht! 

Und nun noch etwas zur Planung! Ich bin nicht 
immer mit den Vors_chlägen der Obersten Bau
behörde einverstanden, muß Ihnen aber sagen, in 
diesem Falle hat die Oberste Baubehörde hervor
ragende Arbeit geleistet, und nicht· nur das, diese 
Planungsarbeiten sind sogar von allerersten Ex
perten anerkannt worden. 

Ein kurzes Wort noch zur Finanzierung unserer 
laufenden Verpflichtungen in Bezug auf die 
Energieversorgung Bayerns! Belastet man das 
Bayernwerk nicht mit einer Aufgabe von solchem 
Umfang, wie dies durch die Aufbringung dieser 
Mittel geschieht, sondern versteht man die Finan
zierung anderweitig sicherzustellen, dann wird 
man sicherlich auch im Bayernwerk einen Befür
worter des großen Sylvensteinspeichers finden. 

(Beifall beim BHE) 

Vizepräsident Hagen: Das· Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Lacherbauer. 

Dr. Lacherbauer (BP): Ich habe mir in der Zwi
schenzeit den Wortlaut des Beschlusses verschafft. 

(Abg. Stock: Der stimmt überein!) 

- Der stimmt nicht überein! Das andere ist ein 
Bericht des Bayernwerks, der Interessenten, die 
ihre Verpflichtung nicht erfüllen wollen, die sich 
von der Erfüllung der Verpflichtung, die sie durch 
die Bedingungen für die Ausführung des Beschlus
ses übernommen haben, drücken wollen----'- einfach 
und deutlich au_sgesprochen. Wenn es den Herren 
nicht paßt, sollen sie mich wegen Verleumdung 
verklagen! Der Wortlaut des Beschlusses ist 
äußerst einfach: 

Die Staatsregierung wird ermächtigt, der 
Bayernwerk AG die Erlaubnis zur Überleitung 
des Rißbaches unter der Auflage zu erteilen, 

unter der Auflage! -

daß die Bayernwerk AG im oberen Isartal 
einen Wasserspeicher errichtet. 

Die näheren Ausführungen, die noch gemacht wur
den, kann ich im Augenblick weglassen. Das ist ge
nau so, wie wenn jemand, der Besitzer eines pri
vaten Gewässers ist, einem anderen erlaubt, du 
darfst mein Wasser abzapfen unter der Auflage, 
daß du mir daftir soundso viel Geld gibst, und der 
andere dann das Wasser abzapft und erklärt, aber 
Geld bekommst du nicht. Wenn jemand an die 
Ausführung eines Beschlusses geht, erwirbt der 
andere zu dessen Gunsten eine Auflage gemacht 
wurde' einen Rechtsanspruch auf die Erfüllung. ' . Es ist vorhin von der Bawag gesagt worden, sie 
habe nicht ge'\vußt, ob sie in der Lage sein '\l\7ird, 
das Projekt, das sie angegangen hat, zu Ende zu 
führen. 

(Abg. Bezold: Dann hättep sie es nicht 
angehen dürfen!) 

Da hat der Herr Dr. Rundhammer gesagt, das 
haben sie sehr wohl gewußt, das haben auch die 
Bayernwerke gewußt, als sie darangegangen sind 
und den Stollen gebaut haben, daß sie gleichzeitig 
mit der Errichtung des Wasserspeichers beginnen 
müssen, und wäre damals nicht das Wörtchen 
„möglichst" hinelingekommen, dann hätten eben die 
beiden Bauwerke so vorwärtsgetrieben werden 
müssen, daß sie gleichzeitig zum Abschluß gekom
men wären. 

Was haben die Bayernwerke getan? Sie haben 
sich die Rosinen aus dem Kuchen herausgeholt, und 
das übrige überlassen sie jetzt denjenigen, die als 
die Leidtragenden anzusehen sind. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Das ist ungerecht-
fertigte Bereicherung!) 

Meine Damen und Herren, zu sagen, daß der Land
tag seinen Beschluß aufheben kann! Er könnte viel
leicht - ich sage: vielleicht - seinen damaligen 
Beschluß überhaupt aufheben. Ja, glauben Sie, daß 
deshalb die Bayernwerke, die in der Zwischenzeit 
mit der Ausführung des Werkes begonnen haben, 
ohne den zweiten Teil des Werkes zu erfüllen, sich 
das ohne weiteres gefallen lassen müßten? 

Und nun möchte ich Herr Dr. Rundhammer doch 
etwas sagen. Ich muß mich schon sehr darüber 
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wundern, welche Auffassung man über die Ein
haltung und Erfüllung gegebener Versprechen hat. 
Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, weil die 
Zeit anders geworden ist, kann man von seinen 
Verpflichtungen loskommen, Herr Kollege Piechl, 

1 

dann muß ich Ihnen doch sagen: Solche Leute, die 
diesen Standpunkt vertreten haben, hat es einmal 
gegeben. 

(Zurufe) 

- So, Sie sind wohl dieser Auffassung? Sie sind 
doch Hopfenhändler, Herr Piechl, 

(Unruhe und große Heiterkeit) 

und Sie haben die Meinung, wenn der Hopfen im 
Preis fällt, dann müssen Sie nicht erfüllen, dann 
brauchen Sie nicht zu erfüllen? Sie müssen genau 
so erfüllen, wenn auch der Preis in der Zwischen
zeit gesunken ist. 

(Abg. Piedll: Wir erfüllen auch!) 

Sie werden in der Öffentlichkeit schon die Antwort 
hören, was Urauffassung des Rechtes ist, nämlich: 
Facta sunt servanda! Verträge, Versprechungen 
müssen gehalten werden! Wenn sich einer aus dem 
Beschluß die Rosinen herausholt, .ist er auch ver
pflichtet, die' Lasten, die ihm dabei auferlegt wor
den sind, zu erfüllen. 

Nun werde ich aber auch noch Ziffer 2 des Be
schlusses vorlesen. Den Bayernwerken ist auf 
Grund des Beschlusses des Bayerischen Landtags 
nur mit der Auflage, nur mit der Verpflichtung 
erlaubt worden, diesen Speicher zu bauen. In Zif
fer 2 steht drin: „Der Staatsregierung wird emp
fohlen, der BAG zur Durchführung der in Ziff. 1 a 

' und b genannten Maßnahmen einen angemessenen 
Zuschuß zu gewähren." Wissen Sie, was in Tölz 
passiert ist? Daß auf Grund der sogenannten vor
läufig.en Genehmigung, die dann abgelaufen ist, 
der Landrat dort an sich den Beschluß gefaßt hat, 
der es den Bayernwerken verboten hat, Wasser zu 
entnehmen, weil das rechtswidrig ist? Und dieser 
Standpunkt entsprach dem Gesetz. In der Zwischen
zeit ist aber ein Beschluß, ein Verwaltungsbeschluß, 
ergangen. In diesem Verwaltungsbeschluß - wenn 
Sie auch lachen, Herr Dr. Rundhammer - steht 
ausdrücklich drin, daß der Speicher errichtet wer
den muß. Vielleicht nehmen Sie sich einmal die 
Mühe, diese Feststellung ~u lesen. 

- Ich muß eines sagen: Mich erschüttert die 
Rechtsauffassung, die hier vertreten wird, daß man 
glaubt, deshalb, weil man jetzt im Jahre 1953 lebt, 
müsse man die Verpflichtungen aus dem Jahr 1947, 
die man außerdem durch Beschlüsse des Landtags 
noch anerkannt hat, nicht mehr erfullen. Wenn das 
die Begründung ist, meine Damen und Herren, 
dann kann ich nur meinen Kopf schütteln und fra
gen: Welche Auffassung besteht dann über das 
Recht und über die Verpflichtungen, die man ein
gegangen ist? 

(Abg. Donsberger: Dann sind sie einklagbar!) 

- Warten Sie nur darauf, was geschehen wird! Es 
gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Ich habe sie 

Ihnen vorhin angedeutet. Vorerst ist es so, daß die 
sogenannte vorläufige Erlaubnis, die erteilt wor
den ist, in diesem Verfahren bereits abgelaufen 
ist. Da würde ich auch dem Herrn Dr. Rundhammer 
einmal empfehlen, sich mit der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofs etwas zu beschäftigen und 
dann die bisherige Verwaltungspraxis auf ihre 
Rechtsgültigkeit hin nachzuprüfen. Meine Damen 
und Herren, es gibt gar keine andere Möglichkeit 
als die, die Beschlüsse des Landtags zu erfüllen. 
Die Frage ist, wann und in welcher Form sie er
füllt werden müssen. Nur um diese Frage kann es 
sich drehen. 

Und nun muß ich eines sagen: Wenn in dem Be
schluß „möglichst gleichzeitig" steht, kann das nicht 
heißen, etwa im Jahr 1960, sondern „möglichst 
gleichzeitig" heißt, in unmittelbarer Folge, aufein
ander. Was bisher g~schehen ist, ist ja noch nicht 
eine Erfüllung einer Verpflichtung, so wie sie 
übernommen ist. Ich kann nur immer wieder sagen: 
Wer nicht zu seinem Wort steht, verliert den Glau
ben. Glauben Sie, meine Damen und Herren, ge
rade das ist die Grundlage einer jeden Demokratie, 
daß die Rechtsordnung nicht verletzt wird. Des
halb, weil man zufällig die Macht besitzt und eine 
Mehrheit hat - -

(Abg. Piechl: Darum dreht es sich nicht! Es 
hat sich doch in der Zwischenzeit geändert!) 

Das Wesen der Gerechtigkeit besteht darin: Justi
tia fundamentum regnorum. Wenn wir heute nicht 
an die Erfüllung dieser Verpflichtung gehen, glaubt 
Ihnen kein Mensch mehr, daß ein Beschluß, der 
heute gefaßt wird, auch in fünf Jahren noch er
füllt wird. 

Ich bin durchaus einverstanden, daß man die An
gelegenheit nochmals zurückverweist. Aber eines 
möchte ich sagen: Über den Grundsatz „Erfüllung 
der Verpflichtungen" werde ich unter keinen Um
ständen mit mir reden lassen. 

(Beifall bei der BP) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der ·Herr Ab-
geordnete Dr. Schedl. · 

Dr. Schedl (CSU): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Ich möchte nicht eingehen auf manche be
merkenswerte Äußerung, die heute gefallen ist, 
etwa auf die Frage einer halben Milliarde Kilo
wattstunden Winterspitzenstrom, die wir so not
wendig bräuchten und die wir über den Sylvenstein 
bekommen könnten. Ich will nur zwei, drei Dinge 
anführen. 

Erstens ist für uns der frühere Landtagsbeschluß 
irrelevant, und zwar deshalb, weil er durch die Er
teilung der vorläufigen Konzessionsurkunde da
mals von der Staatsregierung durchgeführt worden 
ist. Diese Durchführung des Landtagsbeschlusses 
hat einem .Dritten gegenüber eine verbindliche 
Wirkung. Infolgedessen dürfen wir in Zukunft, 
wenn wir von diesem Problem sprechen, nur vom 
Inhalt der Konzessionsurkunde ausgehen. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Wo ist denn die 
Konzessionsurkunde? Zeigen Sie sie mir!) 
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- Herr Kollege Dr. Lacherbauer, wenn Sie es nicht 
wissen, wo sie ist: Ich kann es Ihnen sagen. Sie 
ist in einer Ausfertigung beim Staatsministerium 
des Innern, da ich immer noch annehme, daß man 

·dort entsprechend weitragende Hoheitsakte in einer 
Durchschrift aufhebt. Und zweitens ist die Kon
zessionsurkunde in einem Original oder in einem 
beglaubigten Abdruck - ich weiß es nicht mit 
Sicherheit - beim Träger der Konzession, nämlich 
beim Bayernwerk. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Haben Sie sie gesehen?) 

- Immerhin war ich dabei, als mir aus der besag
ten Konzessionsurkunde etwas vorgelesen worden 
ist. Also muß sie da sein. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Nein, muß nicht!) 

Herr Kollege Dr. Lacherbauer, wenn Sie sie 
nicht kennen oder nicht haben, dann machen Sie 
mir nicht den Vorwurf; dann müssen Sie sich dort 
beschweren, wo Sie sie nicht bek.cimmen haben. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Einen Beschluß des 
Landrats; sonst gq.r nichts!) 

. Zumindest ist folgendes geschehen: Auf Grund 
des Beschlusses des Landtags ist eine rechtsver
bindliche Entscheidung getroffen worden, und zwar 
in der Form, wie nach dem bayerischen Wasser~ 
gesetz - das vorbildlich ist, weit über Bayern hin
aus - seit Jahrzehnten in bayerischen Landen 
verfahren wird. Wir haben uns infolgedessen an 
diese Texte zu halten. Aber auch das ist nicht so 
schwierig; denn die Bayernwerke haben von sich 
aus erklärt, daß zur Regelung der Frage ein Zu
schuß von 5 Millionen DM eine Verhandlungsbasis 
wäre. Die letzten Gespräche haben sich um 2 Mil
lionen DM gedreht. 7 Millionen DM waren im 
Finanzierungsplan der Obersten Baubehörde vor
gesehen. 

(Staatsminister Dr. Hoegner: 7,5 Millione.n DM!) 

- 7 ,5 Millionen DM. Ich danke Ihnen für die Be
richtigung, Herr Innenminister. Ich habe die halbe 
Million vergessen. Aber bei den hohen Beträgen 
spielt es keine Rolle, wenn man im Augenblick 
eine halbe Million vergißt. Die Bayernwerke ver
tretel,l also den Standpunkt, daß sie bereit sind, 
ihre Verpflichtung zu erfüllen. Der Streitpunkt ist 
das Wörtchen „angemessen" in dem Satz, einen 
angemessenen Beitrag für die Niederwasserauf
besserung zu leisten. Was „angemessen" ist - das 
werde!). Sie, Herr Kollege Dr. Lacherbauer, als 
einer der bayerischen Kronjuristen mir bestäti
gen -, war noch bei jedem Rechtsstreit der hef
tigste Streitpunkt. Ich möchte also dieses Wörtchen 
„angemessen" nicht etwa· e~ cathedra auslegen. 
Ich fühle mich dazu nicht berufen. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Sind Sie auch nicht! -
.Heiterkeit) 

- Sehen Sie, Herr Kollege Dr. Lacherbauer: Das 
Nette an der Geschichte· ist immerhin, daß ich 
weiß: IcJ:i bin nicht berufen; ich fühle mich auch 
nicht berufen. 

Das Nächste, was zu überlegen ist, ist die Frage: 
Inwieweit ist es wirtschaftlich und damit staats
politisch sinnvoll und möglich, eine Niederwasser
aufbesserung - von der meines Wissens in dem 
Beschluß die Rede ist; ich kann es nicht mit Sicher
heit behaupten - mit einem Hochwasserschutz 
dort oben ·zu verbinden? 

(Abg. Kiene: Warum nicht?!) 

- Herr Kollege Kiene, ich habe nur die Frage auf
geworfen. Ich habe nicht gesagt: Es ist nicht mög
lich. Sie haben eine Frage gestellt, die nicht gestellt 
werden konnte, weil ich zum mindesten in diesem 
Augenblick etwas anderes gesagt habe. 

Wenn nun die Auffassung besteht, man soll die 
Dinge noch einmal durchberaten, ·dann glaube ich 
- ich war bei allen Beratungen dabei - sagen zu 
können, daß in den Ausschüssen wesentlich neue 
Gesichtspunkte kaum mehr gebracht werden kön
nen. Es wäre aber ein Weg, wenn man einmal die 
Oberste Baubehörde fragen würde, ob sie ·bereit 
wäre, allen Mitgliedern des Hohen Hauses eine 
schriftliche Da1·stellimg zu geben, aus der hervor
geht, inwieweit nach dem Vorschlag der Obersten 
Baubehörde die Niederwasseraufbesserung mit 
einem sinnvollen Hochwasserschutz technisch ver
bunden ist . 

(Abg. Dr. Hundhammer: Sehr richtig!) · 

Denn die Möglichkeit wird angestritten. Mim kann 
aber beide Dinge sehr wohl miteinander verbinden. 

(Zuruf von der SPD: Von wem wird sie 
angestritten?) 

- Nicht nur vom Abgeordneten Dr. Hundhammer, 
auch von anderen. Da sitzt auch einer, der Kollege 
Dr. Geislhöringer. 

(Abg. Dr. Geislhöringer: Er mischt sich aber 
nicht in Familienstreitigkeiten! - Heiterkeit) 

- Herr Kollege Dr. Geislhöringer, ich begrüße_ Sie 
als neues Familienmitglied, wenn Sie das sagen. 

(Abg. Dr. Geislhöringer: Seit wann denn?) 

Ich meine, es wäre ein verdienstvoller Beitrag zur 
Klärung der einen sachlich umstrittenen Frage, 
wenn die Oberste Baubehörde allen Mitgliedern 
des Hohen Hauses eine entsprechende Darstellung 
zuleitete und dann in den Fraktionen darüber ge
sprochen würde. Dann meine ich, könnte man über 
den Antrag unmittelbar im Plenum entscheiden. 

(Sehr gut!) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Stock. 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! Ich habe 
dem Herrn Kollegen Dr. Lacherbauer einen Auszug 
aus dem Beschluß vom 26. Juni 1947 gegeben. Er 
hatte bestrit~en, daß er mit dem Beschluß des 
Landtags identisch sei. Er ist identisch. Ich ·gebe 
aber 'Zu, .es fehlen drei Zeilen, und zwar die drei 
Zeilen, daß mit dem Anfang der Rißbachüberlei
tung auch dieser Speicher. gebaut werden soll. 

(A:bg. Bezold: Das scheinen aber die drei 
wichtigsten zu sein, Herr Kollege Stock!) 
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- Ja, richtig! Darüber haben wir aber schon des 
öfteren gesprochen und haben dann auch die Auf
fassung vertreten, daß es zur Zeit nicht möglich 
sei, nun etwas anderes durchzusetzen. 

(Abg. Drechsel: Nur in Verbindung mit dem 
Großspeicher!) 

- Richtig, darauf komme ich zurück. Ich habe, und 
zwar damals, als die 2 Millionen DM vom Haus
haltsausschuß für die Planung genehmigt worden 
sind, gesagt, daß das nicht richtig sei, sondern daß 
man erst einmal genau überprüfen müsse, wie 
vveit man hierbei überhaupt komme. Dabei habe 
ich auch erklärt, ich sei nicht der Auffassung, daß 
wir mit dem Ausbau der Energieversorgung in 
Bayern aufhören sollten, 

(Abg. Dr. Hundhammer: Richtig, das ist auch 
nicht meine Meinung.) 

weil man etwa glaubt, es gebe keinen Mehrbedarf 
mehr. Das ist völlig ausgeschlossen. 

(Abg. Dr. Hundhaminer: Der A~sbau muß 
· aber mit. dem Bedarf Schritt halten!) 

Wir brauchen mehr Energie. Ich habe aber auch 
darauf hingewiesen, daß man dabei die Wirtschaft
lichkeit in Betracht ziehen und sich fragen müsse, 
was wirtschaftlicher sei: dieser Speicher oder ein 
Dampfkraftwerk. Meine Damen und Herren! Sie 
kennen ja die Klagen über die erhöhten Energie
preise. Ich könnte Ihnen Ausführungen von einigen 
Bundestags- und Landtagsabgeordneten vorlesen, 
die es sich sehr bequem machten und bei den Reden 
zur Bundestagswahl auf die Leute geschimpft 
haben, die nun zufällig einmal in der Energiever
sorgung tätig sind, weil diese schuld daran seien, 
daß heute jene überhöhten Preise vorhanden 
wären, obwohl sie selbst als Bundestagsabgeordnete 
im Bundestag für die Erhöhung der Kohlenpreise 
gestimmt haben. Es sind eben doch schlechte Ab
geordnete, die die Zusammenhänge nicht erkannt 
haben. 

(Zuruf: Wer war es?) 

- Ich will keine Namen nennen. Ich bin Kavalier, 
weil es sich auch um Damen handelt. Wenn Sie 
sich der Mühe unterzogen hätten, wie ich es tat, 
und hätten sich die Niederschriften über die Aus
führungen sowohl .im 160er-Ausschuß als auch im 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr geben lassen, 
dann - man tut ja schließlich schon ein paar Jahre 
mit - müßten Sie erstaunt sein über den ein
stimmigen Beschluß, der nach den Ausführungen 
des Herrn Berichterstatters und des Herrn Mit
berichterstatters gefaßt worden ist. Herr Präsident, 
erlauben Sie mir, daß ich einmal die Ausführun
gen des Herrn Mitberichterstatters - ich glaube, 
es ist der Herr Kollege Dr. Geislhöringer - vor
lese: 

Der Mitberichterstatter bedauert das jetzige:· 
Ergebnis. Der einzig richtige wirtschaftliche 
Beschluß wäre, den großen Sylvensteinspeicher 
zu bauen. Da das nicht möglich sei, warne er 
davor, in das Projekt Hochwasserspeicher 
hineinzuspringen, 

(Heiterkeit - Zuruf: Weil er naß wird!) 

selbst auf die Gefahr hin, daß ihm Verschlep
pungspolitik vorgeworfen werde. Man dürfe 
nicht wieder den Fehler machen, einen Ver
legenheitsbeschluß zu fassen. Ausgangspunkt 
sei die Notwendigkeit der Niederwasserregu
lierung gewesen, die der Stadt Tölz und ande
ren Städten durch die Rißbachüberleitung ge
nommen worden ist; Um diese Niederwasser
regulierung im Wege des Hochwasserspeichers 
schmackhaft zu machen, habe man den Hoch
wasserschutz für die untere Isar ins Feld ge
führt. 

Das ist die Bemerku:nrg des Herrn Mitbericht·erstat
ters. Dd:e Bemerku'Dlgen des Herrn Berä.chterstatters 
- 1es ist Herr Kollege Dr. Sch·edl gewesen -
brauche ich nicht vornulesen; er hat sie sefüst zum 
Vortrag ge1bT1acht. 

Man hat nun ang1eführt; das Finanzministerium 
sei mit dem Vorschlag einviersta:nden g•ewesen. Ja, 
meine Damen und Herr~n, 1auch hier heißt ·es in 
dem stenographischen Protokoll w:i.ed:er: 

Mi:n!isteriialrat. Dr. Wunschel be!'ichtet über 
seine Verhandlungen mit dem F1irranzminister. 
iEr . habe diesem mdtgeteilt, daß er :im Aus
schuß folgende Erklärung .abgegeben habe: 
Neutra1e Stell:ungnaihme des Finanzministe
rri.ums, Auf:nrahme des Haushalts1an:satzes in den 
Außerordentlichen IHausih.all.t nur zu dem 
Zwecke, um eine EntscheiiJdnmg des Landtags 
heribeizufüihren, ked.ne Verantwortung des Fi
na:nzmiruisteriums, inwieweit Einsparungen an 
der mittleren und unteren Isar erreicht wer
den können, wenn der Hochwiasserspeiicher am 
Sylvenstein g·ebaut wird, dia das Fiinanzmini
sterium keiine technische Behörde dst. Ferner 
habe er den F1i't11anzminister auf seii.ne Erklä
rungen im 160:er-A.usschruß hingewies•en, daß 
für d1ie angesetzten 2 Millionen [)iM im Außer
o:vdentHchen Haushalt 

- also d1e 2· Milliionen, die der Haushaltsausschuß 
durch Beschluß genehmiigt ITTiat -

ke:ine ·Decku:nrg vorhanden ist u:nld daher keine 
verbindliche Erklärung abgegeben werden 
;kann. 

Ja, m•eine 1Damen rund Herren, wo kann m1an denn 
hier herauslesen, daß das F\inanzmin1stel'li·um mit 
dem Projekt •ednverstanden ist? Ich will hier keine 
Vorlesung halten. Ich haibe nur dte Erklärung der 
einzelnen Vertreter der Obersten iBauibehörde auch 
kriti!Sch unter däie Lupe genommen. So filann man 
einen Bau nicht beginnen, da hört aHes auf, 

(AJbg. Dr. Hundhammer: Das ist k:.ein ver-
antworiJU:nrgsberwußtes Handeln!) 

wenn ich als Kaufmann nicht einmal weliß, wa:s da 
herauskommen kann. Dann wür:den wir diese 
29 Mi11ionen DM genehmigen und dazu kämen 
dann noch 50, 60 oder sogar 100 Millionen DM. So 
k!ann man doch ein Wdrtsch1aftsprojekt nicht ma
chen. 

(Wiiderspruch tbei der BP) 

Ja bitt'e, das steht drinnen, 1esen Siie dile Proto
kolle! .Das ist es ja elben; man muß sich auch die 
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Ausführungen der Vertreter der Beihör:den vor 
Augen halten, wenn man einen so weitgehenden 
Beschluß fassen will. Ich ·eukläre nochmals, ich bin 
nicht gegen den weiteren Aus:baiu der Energiever
sorgung, weil 1ch weiß, ·c'Laß er notwendLi.g ist. Aber 
er muß .auf einer gesunden Grundlagre beruhen. 
Wd.r müssen genau wissen, o.b die Gelder vouhan
den s:ind. Wir müssen genau wissen, was dieser 
Bau im Endeffekt kostet. 

(Wd!derspruch be:i der BP) 

Das wissen W1ir nicht. 

(Zuruf von der BP: Das ist eine Vrerschi:e-
btmg des Problems!) 

Da nützen keine Redensarten, sondern es können 
nur Tatsachen sprechen. Wenn es so weit ist, werde 
ich der letzte sein, der nicht sreine Zustimmung g·e
ben wird. A·ber heute ist es unmöglich. 

Vizepräsident Hagen: Die Aussprache ist ge
schlossen. Zur Geschäftsordnung der Herr Abge
ordnete Luft. 

Luft (BHE): Ich habe noch eine Frage zu stellen. 

(Protestzurufe: Zur Geschäftsordnung! -
Abg. Kiene: Zur Geschäftsordnung gibt es 

' keine Fragen!) 

Der Herr Kollege Stock hat aus dem Protokoll des 
Beirats gemäß Artikel 160 der bayerischen Verfas
sung vorgelesen. Ich bin Mitglied dieses Ausschus
ses und bekomme das Protokoll nicht in die Hand, 
weil es geheim ist. Wie ist es möglich, daß der Herr 
Kollege Stock das Protokoll hat? 

(Abg. Dr. Rundhammer: Das ist vom Wirt
schaftsausschuß!) 

Vizepräsident Hagen: Es ist der Antrag gestellt 
worden, die Angelegenheit an den Ausschuß zu
rückzuverweisen. 

(Zuruf: Nein bei der SPD! - Abg. Piehler: 
Zurückzustellen und sämtlichen Abgeordneten 
die Unterlagen zur Verfügung stellen! -
Abg. Dr. Rundhammer: Nein, ·zurückver
weisung ist zunächst beantragt! - Abg. 
Piehler: Zurückstellung' und die Oberste 
Baubehörde ·beauftragen„ sämtlichen Abge-

ordneten die Unterlagen zu geben!) 

Dr. Hundhammer (CSU): Der Klarheit halber 
wiederhole ich den Antrag, die Materie an die Aus
schüsse zurückzuverweisen. Der Antrag war aber 
vorher schon gestellt. 

Vizepräsident Hagen: Es ist der Antrag gestellt, 
die Materie an den Ausschuß zurückzuverweisen. 
Außerdem sollen den Abgeo.rdneten die Unterlagen 
zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich genau 
informieren können. 

(Abg. Meixner: Gut! - Unruhe bei der SPD) 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich - -

(Abg. Dr. Schedl: Zur Geschäftsordnung!) 

Bitte, Herr Abgeordneter! 

(Zurufe von der SPD: Wir sind in der Ab
stimmung !- Abg. Dr. Schedl: Ich verzichte!) 

Wir sind in d~r Abstimmung. - Wer für diesen 
Antrag ist, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Das erstere war 
die Mehrheit. Der Antrag ist also zurückverwiesen. 

Ich schlage dann dem' Hohen Hause vor, heute 
Schluß zu machen und morgen die Sitzung um 
9 Uhr zu beginnen. - Es ist so beschlossen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr 24 Minuten) 
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